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Umweltbericht 

0 Grundlage, Inhalt, Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Mit dem Stichtag 20.07.2004 hat sich die Behandlung der umweltschützenden Belange in der Bauleitpla-

nung geändert [§§ 1(6)7, 1a, 2(4), 2a, 4c sowie Anlage zu § 2(4) und § 2a Baugesetzbuch]: Die Umweltprü-

fung ist obligatorischer Teil des Regelverfahrens für alle Bebauungspläne, sowie für die Änderungen von 

Bebauungsplänen. Voraussetzung ist, dass die Bebauungspläne bzw. ihre Änderungen nicht im verein-

fachten oder beschleunigten Verfahren gemäß § 13 BauGB bzw. § 13a BauGB durchgeführt werden.  

Am 29.06.2017 wurde das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung be-

schlossen, was wiederum Änderungen des BauGB nach sich zieht. Die Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wurden in § 1 Abs. 6 Nr. 7 in mehrerlei Hinsicht 

ergänzt (z.B. Einführung des Schutzgutes Fläche, erweiterte Betrachtung der Wechselwirkungen auch auf 

Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie der Europäischen 

Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG, Auswirkungen bzgl. der Anfälligkeit für schwere Unfälle). 

 

Die Inhalte beziehen sich im Wesentlichen auf den Anforderungskatalog bzgl. der Belange des Um-

weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB einschließlich der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB 

(siehe Kap. 2.1). Letztgenannte Anlage gibt als wesentliche Arbeitsschwerpunkte vor: 

 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nicht-

durchführung der Planung 

c) Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-

wirkungen 

d) Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des 

Bauleitplans zu berücksichtigen sind 

 

In dem vorliegenden Umweltbericht werden die umweltrelevanten Fragestellungen unter dem Ge-

sichtspunkt der Betroffenheit spezifischer Schutzgüter aufgearbeitet. Dabei werden neben den soge-

nannten naturschutzfachlichen Schutzgütern (Fläche, Boden, Wasser, Klima, Vegetation/Fauna, Land-

schaftsbild) auch die Schutzgüter Mensch/Bevölkerung und Kultur-/Sachgüter in den Umweltbericht ein-

bezogen. Zudem sind die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen.  

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (u.a. zur Bestandsbeschreibung und –bewertung 

der Schutzgüter) ist unter Kap. 3.1 näher beschrieben.  

 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden naturschutzfachliche und andere umweltrelevante Themen in ent-

sprechenden Gutachten aufgearbeitet, deren Aussagen im Umweltbericht und in der Planung berücksich-

tigt worden sind. Dies sind insbesondere: 

• Faunistische Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 17.08.2021) 

• Beitrag Bodenschutz (21.02.2022) 

Hinweis: Auf die Erstellung weiterer schutzgutbezogener Gutachten/Untersuchungen/Studien usw. wurde 

verzichtet, da auf der Grundlage vorhandener Informationen und aus der Örtlichkeit gewonnener Kennt-

nisse eine schutzgutbezogene Bestandsbewertung und Prognose der Auswirkungen vorgenommen wer-

den konnte. Dies entspricht dem Grundsatz von § 2 (4) BauGB, die Umweltprüfung unter angemessenem 

Aufwand durchzuführen.  
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Die potentiellen Auswirkungen des Projektes werden anhand der nachfolgend aufgeführten Pla-

nungsabsichten wie Anbindung/Erschließung, Flächenzuordnung und –größen, Baukörper, Grünordnung 

usw. aufgearbeitet und dargestellt. 

1. Beschreibung des Planungsvorhabens  

1.1 Ziele der Bauleitplanung 

Die Gemeinde Fuldabrück plant im Rahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung eine Neubebauung 

im Westen des Siedlungsrandes von Dittershausen. In einem Gebiet westlich der Schulstraße (K 18) soll 

auf ackerbaulich genutzten Flächen ein Wohngebiet errichtet werden. Das Planungsgebiet hat eine Größe 

von ca. 6,3 ha und ist verkehrlich über die Schulstraße am Ostrand angebunden. 

Zur Realisierung des Vorhabens führt die Gemeinde Fuldabrück ein Bebauungsplanverfahren (B-Plan Nr. 

43 „Südliche Schulstraße“) durch. 

Im Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) ist der Geltungsbereich als ‚Fläche für 

die Landwirtschaft‘ und in einem kleinen nordwestlichen Bereich als Grünflächen mit der Zweckbestim-

mung „Sportplatz“ dargestellt. 

1.2 Angaben zum Standort 

Lage im Raum 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden von einem Grünstreifen mit einer Baumreihe und dahinter gelegenem Sportplatz 

sowie der Straße Hessenwinkel 

• im Osten von einem Geh-/Radweg am Ostrand Schulstraße 

• im Süden von einem Wirtschaftsweg 

• im Westen von Acker-/Grünlandflächen und einem ehemaligen Aussiedlerhof 

 

Das Bebauungsplangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand von Dittershausen in einer Höhenlage von 

ca. 172 über Normalhöhennull (ü. NHN), wobei die Flächen leicht nach Süden ansteigen. 

 

Der Geltungsbereich liegt in der Naturräumlichen Einheit 343.3 „Kasseler Becken“. Es handelt sich um ein 

weites leicht hängiges waldfreies Becken mit Löss.  

 

Realnutzung 

Der Geltungsbereich ist durch eine nahezu ebene bis schwach hängige Lösslehmfläche geprägt und wird 

weitgehend ackerbaulich genutzt. Im Nordwesten befinden sich ein (Handball)kleinfeldplatz und ein 

Spielplatz sowie ein Ackerstreifen. In etwa mittig verläuft ein geschotterter Wirtschaftsweg (Arendshof) 

mit randlichen Feldrainen einschließlich einer Grabenmulde. 

Am Nordrand bzw. im Nordwesten prägen geschlossene Baumreihen und am Ostrand entlang der Schul-

straße eine jüngere Baumreihe den Landschaftsraum. Dazu treten landschaftliche Strukturelemente wie 

Baumhecken, Einzelbäume und eine Baumreihe im Bereich des ehemaligen Aussiedlerhofes. 

Im angrenzenden östlichen und nördlichen Umfeld sind Wohnbauflächen und im Norden ein Rasensport-

platz, ein Kleinfeldsportplatz und ein Spielplatz raumprägend. 

Am Ostrand verläuft die Schulstraße bzw. K 12 mit einem Geh-/Radweg. 
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens, Bedarf an Grund und Boden 

Der Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 6,3 ha auf. 

Zielsetzung der Planung ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zwecks Errichtung von II-

geschossigen Gebäuden. 

Die maximale Grundflächenzahl wird im WA 1, WA 1.2 und WA 2 auf 0,4 festgesetzt. 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf im WA 1, WA 1.1 und WA 2 die max. Grundflächenzahl durch die 

Grundflächen der Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, der Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO sowie 

baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 

wird, überschritten werden bis zu einer GRZ von 0,6. 

 

Die maximale Gebäudehöhe wird im WA 1 und WA 1.2 auf 9 m und bei Flachdächern auf 7,5 m sowie im 

WA 2 auf 10,50 m festgesetzt. 

 

Im Süden ist des Weiteren ein Sondergebiet ‚Erneuerbare Energien‘ und am Nordwestrand ein Regen-

rückhaltebecken geplant. 

 

Im Norden wird ein bestehender Kleinfeldsportplatz als Fläche für Sport- und Spielanlagen festgesetzt. 

 

Die Erschließung innerhalb des Siedlungsgebietes erfolgt über öffentliche Verkehrsflächen mit 2 Anbin-

dungen an die Schulstraße. 

Als weitere öffentliche Verkehrsflächen sind Wirtschaftswege im Süden und am Westrand (Arendshof) so-

wie ein kurzer Geh- und Radweg am Nordwestrand geplant. 

 

Als Maßnahmen zur Grünordnung sind vorgesehen: 

 

• Im Nordwesten Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (vorhandener Spielplatz mit Baum-

bestand) 

• Am Westrand Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (langgestreckter bandartiger Grün-

streifen) 

• Festsetzung einer privaten Grünfläche (bandartiger Grünstreifen am Westrand entlang der 

Schulstraße) 

• Am Südrand des Kleinfeld-Sportplatzes Festsetzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen und 

Sträuchern (natürliche Sukzession) 

• Im Süden (überwiegender Teil des Sondergebietes) Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

• Am Süd-/Südwestrand des Wohngebietes Anpflanzung von Laubholzhecken (Sonstige Be-

pflanzungen) 

• Am Ostrand beidseits der Schulstraße und an den Außenrändern des Kleinfeld-Sportplatzes 

Erhalt von Baumreihen und am Westrand der Schulstraße ergänzende Anpflanzungen von 22 

Laubbaum-Hochstämmen 

• Anpflanzung von Straßenbäumen (mind. 3 Laubbaum-Hochstämme) innerhalb festgesetzter 

öffentlicher Verkehrsflächen  

• Anlage von Grün- bzw. Gartenflächen auf 40% der Grundstücksflächen (Pflanz-, Einsaat- und 

Sukzessionsflächen). Je angefangener 300 m² Grundstücksfläche Anpflanzung eines Laub- 

oder Obstbaumes oder alternativ je Baum 5 Laub- oder Obststräucher. Begrünung und gärt-

nerische Gestaltung von Vorgärten. Die Anlage von flächigen Stein-, Schotter- oder Kiesbee-

ten sind nicht zulässig 

• Herstellung von PKW-Stellplatzflächen, Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Ausnahme von Flä-

chen für die Feuerwehr) in den Wohngebieten sowie die Oberflächen der mit „St“ ausgewie-
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senen, ebenerdigen Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Ökopflaster, Rasengitter-

steine, Schotterflächen) 

• Extensive Dachbegrünung bei einer Dachneigung < 10° 

 

Auf erforderliche externe Kompensationsmaßnahmen wird in Kap.4.2.2 eingegangen. 

 

Weitere Festsetzungen sind dem Bebauungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ zu entnehmen. 

2. Ziele des Umweltschutzes laut der einschlägigen Fachgesetze und Pläne und 

ihre Berücksichtigung 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Das Baugesetzbuch sieht mit § 1 Abs. 6 Nr. 7 die besondere Berücksichtigung der Belange des Umwelt-

schutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen vor.  

Im Hinblick auf die einzelnen Schutzgüter der Umweltprüfung schreibt das BauGB vor: 

§1 Abs. 6: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-

samt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 

zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des BImSchG, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 

nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 

sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i. 

 

Die im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden umweltschutzfachlichen Ziele werden in den einschlä-

gigen Fachgesetzen ausgeführt.  

Nachfolgende grundsätzliche Umweltschutzziele sind bei der Planung und Durchführung der Umweltprü-

fung zu berücksichtigen: 

 

Schutzgut Grundlage Ziele und allgemeine Grundsätze 

Mensch BImSchG 

inkl. Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 

Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
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gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-

hebliche Nachteile und Belästigung durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 

Umwelteinwirkungen). 

TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevöl-

kerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Ver-

ringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch 

städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -

minderung bewirkt werden soll. 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 

Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesam-

te Umwelt. 

BNatSchG Gemäß § 1 BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege) sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen 

Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-

schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Na-

tur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Si-

cherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind ins-

besondere zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach 

ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im be-

siedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugäng-

lich zu machen. 

BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-

sondere zu berücksichtigen: die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-

besondere (…) e) die Vermeidung von Emissionen sowie der 

sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern. 

Boden BBodSchG Ziele des BBodSchG sind: 

• die nachhaltige Sicherstellung und Wiederherstellung der 

Funktionen des Bodens. Für den Bodenschutz von be-

sonderer Bedeutung sind: 

 

o natürliche Funktionen als 

Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen 

und Bodenorganismen (Lebensraumfunktion), 

Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und 

Nährstoffkreisläufen, 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-

sers (Filter- und Pufferfunktion), 

o Archivfunktion (Archiv für Natur- und Kulturgeschichte), 

 

der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 

 

• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenverände-

rungen und Altlasten, 

 

• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 

Bodenveränderungen 
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BauGB § 1a Abs. 2: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 

umgegangen werden. (Bodenschutzklausel) 

 

§ 1 a Abs. 2: Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-

lich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; da-

bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwick-

lung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdich-

tungsmöglichkeiten zählen können. (Umwidmungssperrklausel) 

BNatSchG § 1 Abs. 3: Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere (…) Böden so 

zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen kön-

nen; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, 

oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar 

ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, (…) 

Wasser WHG Zweck des Gesetzes gemäß § 1 ist es, durch eine nachhaltige Ge-

wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Natur-

haushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. In § 6 

sind allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung mit 

entsprechenden Zielen zur nachhaltigen Bewirtschaftung aufge-

führt. 

HWG Gemäß § 23 ist der Gewässerrandstreifen im Außenbereich 10 m 

und im Innenbereich 5 m breit. Verboten sind im Gewässerrand-

streifen – soweit nicht standortgebunden oder wasserwirtschaft-

lich erforderlich - die Errichtung oder wesentliche Änderung von 

baulichen und sonstigen Anlagen sowie die Ausweisung von 

Baugebieten durch Bauleitpläne oder Satzungen nach dem 

BauGB. 

BNatSchG § 1 Abs. 3: Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere (…) Meeres- 

und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 

ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhal-

ten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer 

einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 

Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe 

Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasser-

schutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-

Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

Pflanzen und 

Tiere 

BNatSchG Gemäß § 1 BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege) sind Natur und Landschaft sind auf Grund ihres ei-

genen Wertes im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen, dass die biologische Vielfalt und die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Na-

turgüter auf Dauer gesichert sind; 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind gemäß 

§ 1 Abs. 2: entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbe-

sondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 

zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbe-

siedelungen zu ermöglichen, 
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2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bi-

otopen und Arten entgegenzuwirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und 

geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu 

erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dy-

namik überlassen bleiben. 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts sind gemäß § 1 Abs. 3 insbesondere (…) wild 

lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ih-

re Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 

Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. 

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes 

gemäß §§ 44 ff zu berücksichtigen. 

BWaldG Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, 

1. den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunkti-

on) und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere 

für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 

Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Boden-

fruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur 

und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunkti-

on) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern, (…) 

 

BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-

sondere zu berücksichtigen: die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-

besondere (…) b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

(…) 

Luft und Klima BImSchG 

inkl. Verordnungen 

(Luft) 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 

Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-

gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-

hebliche Nachteile und Belästigung durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 

Umwelteinwirkungen). 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 

Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesam-

te Umwelt. 

BNatSchG § 1 Abs. 3: Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere (…) Luft und 

Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit 

günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 

und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem 

Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere 

durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine 

besondere Bedeutung zu. 

BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-

sondere zu berücksichtigen: die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-

besondere (…) h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 

Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 
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Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden, (…) 

 

§ 1a Abs. 5 Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl 

durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 

auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel die-

nen, Rechnung getragen werden….. 

Landschaftsbild BNatSchG Gemäß § 1 BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege) sind Natur und Landschaft sind auf Grund ihres ei-

genen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 

im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 

Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; Zur dauerhaften 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere Natur-

landschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch 

mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 

Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, (…) 

Kultur- und 

Sachgüter 

BNatSchG § 1 Abs. 4: Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft 

sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene 

Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Boden-

denkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-

einträchtigungen zu bewahren, (…) 

HDSchG § 1 Abs. 1: Es ist die Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmal-

pflege, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschli-

cher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Ge-setzes 

zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in 

die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und den Erhalt der 

historisch gewachsenen Kulturlandschaft ein-bezogen werden. 

 

 

Die Berücksichtigung der o. g. allgemeinen Schutzziele für die jeweiligen Schutzgüter der Umweltprüfung 

ist Bestandteil der vorliegenden Planung. 

Sie spiegelt sich in der Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen und der daraus abzuleitenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Schutzgüter wider. 

Mit der Umweltprüfung werden alle umweltrelevanten Belange zusammengefasst und in einem so ge-

nannten Umweltbericht den Behörden zur Stellungnahme vorgelegt. Die Umweltprüfung gilt als zusam-

menfassendes Prüfverfahren, in das die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und der Grünordnungs-

plan integriert werden. Sie führt darüber hinaus die Ergebnisse der verschiedenen Fachgutachten (siehe 

Kap. 0) hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zusammen. 

2.1.1 Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandtei-

len in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-

gesetz). 

https://www.juraforum.de/lexikon/rechnung
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Ein Ausgleich wäre nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung er-

folgt oder zulässig gewesen wären (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). Die Zulässigkeit könnte nach § 30 oder § 34 

BauGB gegeben sein, besteht in diesem Fall aber nicht, da  

• es sich nicht um ein Vorhaben nach § 34 BauGB - Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile – handelt 

• bislang kein Bebauungsplan für das Gebiet existiert (§ 30 BauGB) 

Folglich ist grundsätzlich die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz und BauGB anzuwenden. 

2.2 Planerische Vorgaben 

2.2.1 Fachpläne 

Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009 und Flächennutzungsplan (2016) 

Im Regionalplan Nordhessen ist der Geltungsbereich als ‚Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft‘ und als 

’Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen‘‘ dargestellt. 

Im Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) von 2016 ist der Geltungsbereich als 

‚Fläche für die Landwirtschaft‘ dargestellt. 

 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen (LRP) 2000 

Karte Zustand und Bewertung – Ostblatt: 

- Raumtyp mit geringer Strukturvielfalt – ackerbaulich geprägter Raum 

Entwicklungskarte – Ostblatt: 

- Keine Aussagen 

 

Landschaftsplan (ZRK Raum Kassel, 2007) und Klimafunktionskarte (ZRK Raum Kassel, 2019) 

Gem. § 1 (6) Nr. 7 Pkt. g BauGB sind Darstellungen des Landschaftsplanes des ZRK bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen zu berücksichtigen und deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen gem. § 2 (4) BauGB in 

der Umweltprüfung heranzuziehen. 

Gem. § 9 (5) BNatSchG sind die Inhalte des Landschaftsplanes in Planungen zu berücksichtigen, insbe-

sondere für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit. Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung nicht 

Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen. 

Im Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kassel werden für den Geltungsbereich folgende Aussa-

gen getroffen: 

Karte Realnutzung (Südost):  

Die Flächen sind weitgehend als Flächen für die Landwirtschaft „Acker“ und als schmaler Streifen am 

Nordwestrand als „Grünland“ dargestellt. Am Westrand ist ein Aussiedlerhof, am Nordrand ein Sport- und 

Tennisplatz mit Baumbestand und am Ostrand an der Schulstraße landschaftsprägende Laubbäume dar-

gestellt.  

Karte Kulturlandschaft und Naturschutz (Südost): 

Keine Aussagen.  

Karte Freizeit/Erholung/Landschaftsbild (Südost): Im Norden ist ein Sport-und Tennisplatz und am Ost-

rand ein Radweg mit begleitenden landschaftsprägenden Laubbäumen dargestellt.  

Maßnahmen (Südost):  

Keine Aussagen 

Karte Kompensationsbereiche (Südwest): 

Keine Aussagen 
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Karte Leitbilder der Landschaftsräume (Südwest): Der Geltungsbereich befindet sich im Landschaftsraum 

Nr. 74 „Westliches Söhrevorland“. Gem. Landschaftsplan wird für diesen Landschaftsraum folgendes Leit-

bild/Ziel aufgeführt: 

Die weiträumige Agrarlandschaft wird durch Hecken, Gebüsche und Alleen bereichert und strukturiert. Als 

vorrangige Funktion werden Landwirtschaft und Naherholung genannt. 

 

Klimafunktionskarte 2019: 

Laut Klimafunktionskarte liegt der Geltungsbereich überwiegend in einem Frisch- und Kaltluftentste-

hungsgebiet, welches durch Freilandklima (Orientierung nach VDI Klimaeigenschaft) geprägt ist. Es han-

delt sich um hoch aktive, vor allem kaltluftproduzierende Flächen im Außenbereich; größtenteils mit ge-

ringer Rauhigkeit und entsprechender Hangneigung.  

 

Weitere Aussagen zu Klima, Klimafunktionen und Lufthygiene finden sich in Kap. 3.4.5 und 3.4.13. 

 

Von den Zielsetzungen des Landschaftsplanes wird mit Ausnahme der nördlichen Grünflächen mit Sport-

/Spielplatz abgewichen. 

Im Bebauungsplan erfolgen spezifische grünordnerische und landschaftsplanerische Flächenzuweisungen 

und Festsetzungen.  

2.2.2 Schutzgebiete, -objekte und -festsetzungen 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-

gesetz (HAGBNatSchG) 

Im Geltungsbereich befinden sich keine geschützten Teile von Natur- und Landschaft gem. § 23 – § 32 

BNatSchG.  

Eine Baumreihe mit 8 Spitzahorn am Westrand der Schulstraße stellt mit 6 Spitzahorn auf der gegenüber 

liegenden Straßenseite kein gesetzlich geschütztes Biotope gem. § 13 HAGBNatSchG (Allee) dar (nähere 

Erläuterungen, siehe Kap. 3.4.4). Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG von 

den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. des § 13 Abs. 2 HAGBNatSchG ist damit nicht zu stellen. 

 

Außerhalb des Geltungsbereiches: 

Das Vogelschutzgebiet 4722-401 Fuldaaue um Kassel befindet sich ca. 270 m nordwestlich außerhalb des 

Geltungsbereiches. 

 

Hessisches Wassergesetz (HWG) 

Der Geltungsbereich sind keine festgesetzten Wasser- und Heilquellenschutzgebiete sowie keine Oberflä-

chengewässer (Still-, Fließgewässer) vorhanden. 

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 

Archäologische Fundstellen und Bodendenkmale sind nicht bekannt. Kulturdenkmale und kulturhistorisch 

bedeutsame Objekte sind im Geltungsbereich des geplanten Wohngebietes und dessen Außenrändern 

nicht vorhanden.  
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3. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens und Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

In diesem Kapitel erfolgt schutzgutbezogen eine Kurzbeschreibung und Beurteilung der Bestandssituati-

on, um eine mögliche Empfindlichkeit der jeweiligen Schutzgüter gegenüber der Planung zu ermitteln. 

Dafür wird eingangs die Methodik für die Bestandsaufnahme und deren Bewertung beschrieben.  

Anschließend erfolgt anhand der Wirkfaktoren des Vorhabens eine Prognose der bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Auswirkungen durch Umsetzung der Planung.  

Auf Grundlage der Wertigkeiten der Schutzgüter i.V.m. der Wirkungsintensität des Vorhabens und unter 

Berücksichtigung möglicher Vermeidungs-, und Verminderungsmaßnahmen (siehe Kap. 4.1) erfolgt eine 

Bewertung der entstehenden Umweltauswirkungen nach ihrer Erheblichkeit, d.h. nach ihrer Einwirkungs-

schwere auf die Funktionsfähigkeit der betroffenen Schutzgüter. Soweit nicht anders angegeben, erfolgt 

die Beurteilung von Wertigkeit und Eingriffserheblichkeit in verbal-argumentativer Weise in den Katego-

rien nicht relevant, gering, gering-mittel, mittel, mittel-hoch und hoch.  

 

Bei der Beschreibung wird nur betrachtet, was zur Feststellung und Bewertung der erheblichen nachteili-

gen Umweltauswirkungen erforderlich ist. 

3.1 Methodik Bestand und Bewertung 

Für die Bestandsaufnahme und deren Bewertung wird folgende Methodik angewendet: 

Die Bestandsaufnahme erfasst die einschlägigen Aspekte sowie die Ausprägung der Schutzgüter im Gel-

tungsbereich und der Umgebung. Enthalten sind Angaben zum Vorkommen, zur Empfindlichkeit und zur 

Vorbelastung. 

Die Bewertung erfolgt unter Bezugnahme auf die Umwelt(qualitäts)-ziele des Planungsraums. Zugrunde 

liegen dieser gesetzliche Vorgaben und allgemeine Umweltziele (siehe Kap. 0 und 2.1). Gefordert ist eine 

rein umweltbezogene Betrachtung, die wie die Ermittlung unter angemessenem Aufwand durchzuführen 

ist.  

 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Zur Bewertung des Naturschutzpotenzials sind die nachfolgend genannten Kriterien und Landschaftsaus-

stattungen berücksichtigt: 

• Fachplanerische Ausweisungen lt. BNatSchG bzw. HAGBNatSchG (NSG, ND, NATURA 2000 bzw. FFH- 

und Vogelschutzgebiete, geschützte Biotope) 

• Biotope/Lebensräume seltener bzw. geschützter Arten 

• Geschützte bzw. gefährdete Arten (Rote Liste Hessen, BArtSchV) 

• Naturschutzbedeutsame Landschaftsteile (Biotopverbundflächen, Vernetzungsstrukturen) 

• Lokal-/regionalspezifische und repräsentative Landschaftselemente 

 

Über die räumliche Darstellung und Beschreibung der Vegetation kommt die spezifische kulturlandschaft-

liche Ausstattung zum Ausdruck. Daraus leitet sich im Weiteren auch die Bewertung unter dem Aspekt des 

Biotop- und Artenschutzes bzw. besonders geschützter Lebensräume ab. 

Der Biotoptypenschlüssel einschließlich der entsprechenden Typ-Nr. orientiert sich an den Standard-

Nutzungstypen der Hessischen Kompensationsverordnung.  

 

Eine Kartierung der Realnutzung und Biotop-/Vegetationstypen erfolgte im Juni 2021. 
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Bezüglich der Tierwelt wurde auf der Grundlage eines Ortstermins am 03.02.2021 mit Biotoperfassung 

und Potentialabschätzung zum Artenschutz zunächst eine faunistische Habitatpotentialanalyse (naturkul-

tur GbR, 17.08.20201) erstellt. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht eingeflossen. 

 

Fläche 

Aussagen zum Schutzgut Fläche beziehen sich auf den Flächenverbrauch, den Zustand und die Nutzung 

(z.B. Versiegelung/Teilversiegelung, Landwirtschaft). Weitere Aspekte werden unter dem Schutzgut Boden 

aufgeführt. 

 

Boden 

Bestand und Bewertung des Bodens werden entsprechend der geologischen Ausgangssituation und Bo-

dentypen für die jeweiligen spezifischen Bodenfunktionen abgeleitet. Dies sind Regelungsfunktionen (Fil-

ter-, Puffervermögen, Wasserrückhaltung/Grundwasserneubildung), Lebensraumfunktionen (Pflanzen, Bio-

tope, Tiere) und Produktionspotenziale (biotische Ertragsfunktion). Dabei wird insbesondere in Zusam-

menhang mit der Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ (Miller et. al. 2019) die Karte der Bo-

denfunktionsbewertung für die Bauleitplanung (Bodenfunktionale Gesamtbewertung) mit herangezogen 

(HLNUG 2019) und auf Basis der genannten Arbeitshilfe ein Beitrag Bodenschutz (pwf 21.02.2022) erarbei-

tet, auf dessen Inhalte im Umweltbericht stellenweise verwiesen wird.  

 

Landschaftsbild / Erholung 

Zu Bestand und Bewertung des Landschaftsbildes werden die Begriffe Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-

wie der Naherholungswert von Natur und Landschaft (vgl. § 1 BNatSchG) herangezogen. Vielfalt ist als 

Ausdruck des Nutzungsmosaiks, linearer und punktueller Strukturelemente, erlebniswirksamer Rand-

strukturen und wechselnder Reliefstrukturen zu sehen. Eigenart definiert sich als Betrachtung der charak-

teristischen Muster und Ordnungs- und Gestaltformen. 

 

Klima / Luft 

Zu Bestand und Bewertung wird auf Funktionen wie spezifische Klimafunktionen Bezug genommen. Hier 

sind als Funktionen insbesondere Kaltluftentstehung und Kaltluftabfluss sowie Luftaus-

tausch/Lufterneuerung von Bedeutung. Die Klimafunktionskarte (ZRK 2019) wurde mit ausgewertet. 

 

Wasser 

Zu Bestand und Bewertung wird auf das Grundwasser Bezug genommen. Hier ist die Bedeutung des Po-

tenzials für das Wasserdargebot, die Empfindlichkeit des Grundwassers sowie die Vorbelastung des 

Grundwassers zu nennen. 

 

Mensch / Bevölkerung  

Entsprechend der städtebaulichen Situation und der realen Nutzungen im Geltungsbereich und dessen 

Umfeld erfolgt eine Beschreibung und Bewertung spezifischer Nutzungsansprüche (Landwirtschaft, Erho-

lung, Wohnen, Sport). 

 

Kultur- und Sachgüter 

Anhand von Fachinformationen und der Bau-/Siedlungsstruktur erfolgt eine Beschreibung und Bewertung 

von Kultur-/Sachgütern (archäologische Bodendenkmale, Kulturdenkmale usw.).  
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3.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung (Nullvariante) 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Nachfolgenden soll entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB die künftige Entwicklung 

der überplanten Flächen im Geltungsbereich prognostiziert werden, wenn die angedachte Planung nicht 

durchgeführt wird. 

Dabei ist von folgenden Annahmen auszugehen: 

Es ist davon auszugehen, dass die bisherigen landwirtschaftlich bzw. ackerbaulich genutzten Flächen mit 

mittlerer bis hoher Produktionsgunst weiterhin als solche genutzt werden.  

Insgesamt gesehen sind keine besonders auffälligen bzw. qualitativen und quantitativen Veränderungen 

der Natur-, Landschafts- und Umweltausstattungen einschließlich der aktuellen flächenhaften Nutzung zu 

prognostizieren. 

 

Die Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten erfolgt unter Kap. 4.3.  

3.3 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktoren sind Bestandteile der Planung, die geeignet sind, Veränderungen/Wirkungen in Bezug auf 

die Schutzgüter der Umweltprüfung auszulösen. 

Geplant ist die Inanspruchnahme von weitestgehend ackerbaulich genutzten Flächen die Errichtung eines 

Allgemeinen Wohngebietes einschließlich von Flächen für Versorgungsanlagen (Regenrückhaltebecken) 

und für ein Sondergebiet ‚Erneuerbare Energien‘ (z.B. Geothermie, Kraft-Wärme-Kopplung). 

Mögliche von der Planung ausgehende Wirkfaktoren sind: 

 

Baubedingt: 

• temporäre Geräusch- und Staubentwicklungen mit entsprechenden Störwirkungen, 

• Verunreinigung von Boden und Luft durch Schadstoffemissionen, 

• Flächeninanspruchnahmen durch Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung mit entsprechender 

Beeinträchtigung des Bodengefüges (Verdichtung, Veränderung) und Verlust vorhandener Bio-

toptypen und Tierlebensräume. 

 

Anlagebedingt: 

• dauerhafte Flächenbeanspruchung und -versiegelung durch Wohnbebauung mit entsprechendem 

Biotopverlust/-degeneration und Lebensraumverlust und Veränderung der Standortverhältnisse 

in Bezug auf Boden, Wasserhaushalt und Lokalklima/Klimafunktionen 

• Errichtung von Wohngebäuden und Straßen mit Veränderung der Raumstruk-

tur/Zerschneidung/Barrierewirkung und technogener Veränderung des Landschaftsbildes 

 

Betriebsbedingt: 

• erhöhtes Verkehrsaufkommen im/zum Plangebiet (Ziel- und Quellverkehr) mit vermehrten Abgas- 

und Lärmemissionen, Schadstoffemissionen durch Gebäudeheizungen 

• Lichtemissionen durch nächtliche Beleuchtung. 
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3.4 Eingriffswirkungen auf spezifische naturschutzfachliche Schutzgüter 

3.4.1 Schutzgut Fläche 

Bestand und Bewertung Die Flächen im Geltungsbereich werden weitestgehend als Acker genutzt. 

Versiegelte und teilversiegelte Flächen sind nur kleintflächig bzw. linear 

vorhanden (Straße, Wirtschaftsweg, Kleinfeldsport- und Spielplatz). 

Wertigkeit 

Schutzgut Fläche 

Hoch 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Es findet ein Flächenverbrauch von ca. 6 ha statt. 

Die rechtlichen Vorgaben bzgl. des sparsamen Umgangs mit dem Boden 

und der Verringerung der Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen (Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung) können 

im Rahmen dieser Planung nicht berücksichtigt werden. 

Die rechtliche Vorgabe, Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen, werden unter dem Kap. 4.1 Vermeidung/Minimierung berück-

sichtigt. 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Fläche wird als hoch gewertet. 

3.4.2 Schutzgut Boden 

Bestand und Bewertung Lt. Bodenkarte von Hessen (4722 Kassel 1:25.000) haben sich im Geltungs-

bereich Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken mit sauren bzw. 

basenarmen Gesteinsanteilen entwickelt. Dabei handelt es sich um Braun-

erden und in einem kleinen nordöstlichen Teil um Parabraunerden aus 

Fließerde (Haupt- und Mittellage) über Fließschutt (Basislage). 

Als entsprechende Bodenarten ist überwiegend schwach schluffiger Sand 

bis sandiger Schluff und kleinflächig sandiger Schluff bis toniger Schluff 

anzutreffen. 

Lt. Standortkarte von Hessen – Natürliche Standorteignung für landbauli-

che Nutzung (Blatt L 4722 Kassel, 1:50.000) – ist eine gute Nutzungseig-

nung für Acker (A 1) gegeben. 

Lt. Standortkarte von Hessen – Gefahrenstufenkarte Bodenerosion durch 

Wasser– ist im Geltungsbereich eine schwache Erosionsgefährdung (Stufe E 

2) gegeben. 

Im Bereich des Kleinfeldsportplatzes und in Teilbereichen des Kinderspiel-

platzes sind die ehemaligen Böden versiegelt bzw. teilversiegelt worden,  

Die Flächen steigen leicht nach Süden an.  

Bezüglich des Schutzgutes Boden wurde ein Beitrag Bodenschutz (pwf 

21.02.2022) erstellt. Dieser dient dem vorsorgenden Bodenschutz in der 

Bauleitplanung und beinhaltet die Ermittlung des Ausmaßes des Eingriffs in 

die Bodenfunktionen im Geltungsbereich des Bebauungsplans und die an-

schließende Ermittlung des bodenschutzbezogenen Kompensationsbedarfs 

nach Einbeziehung von Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden. 

Diese Ermittlungen erfolgten anhand der „Arbeitshilfe zur Ermittlung des 

Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-

Pfalz: Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach 

BauGB“ (Miller et. al. 2019). 
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Bodenfunktionen  Lt. einer Karte der Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitpla-

nung (HLNUG 2019) werden die Bodenfunktionen im Geltungsbereich im 

überwiegenden Teil zusammengefasst als ‚mittel’ (Stufe 3) mit einem hohen 

Ertragspotential (Stufe 4), einer mittleren Feldkapazität (Stufe 3) und einem 

mittleren Nitratrückhaltevermögen (Stufe 3) und in einem kleineren Teilbe-

reich zusammengefasst als ‚gering’ (Stufe 2) mit einem mittleren Ertragspo-

tential (Stufe 3), einer geringen Feldkapazität (Stufe 2) und einem geringen 

Nitratrückhaltevermögen (Stufe 2) eingestuft. Detaillierte Bewertungen zum 

Ertragspotential, zum Nitratrückhaltevermögen und zur Feldkapazität sind 

dem Beitrag Bodenschutz (pwf, 21.02.2022, siehe Anhang) zu entnehmen. 

Böden mit besonderer Lebensraumfunktion sind nicht vorhanden. 

Vorbelastungen  

 

 

Einwirkungen auf den Bo-

denhaushalt 

Vorbelastungen entsprechend dem Bundesbodenschutzgesetz und der 

Bundesbodenschutzverordnung sind nicht bekannt.  

 

Als Einwirkungen auf den Bodenhaushalt sind auf den ackerbaulich genutz-

ten Flächen eine Strukturveränderung durch Bodenbearbeitung und Ein-

trag von Agrochemikalien (Dünger, Pestizide) zu nennen. 

 

Bombenabwurfgebiet  

Das Plangebiet befindet sich am Rande eines Bombenabwurfgebietes. Es 

gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem 

Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Er-

kenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vor-

liegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit 

entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 

ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der 

Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

Altlasten 

Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Boden-

veränderungen oder sonstige Hinweise, die einen Altlastenverdacht be-

gründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, Am 

Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, unverzüglich zu informieren. 

Bodendenkmäler / Archä-

ologische Fundstellen 

Archäologische Bodendenkmale sind nicht bekannt. 

Wertigkeit 

Schutzgut Boden 

Hoch 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Durch das geplante Wohngebiet mit Gebäuden, Straßen, Stell- und Park-

plätzen werden flächenhaft (ca. 5 ha) die Böden mit ihren charakteristi-

schen Bodenprofilen nachhaltig verändert bzw. versiegelt und in geringe-

rem Maße teilversiegelt. Dies geht mit einem Totalverlust der Bodenfunkti-

onen bzw. Regelungsfunktionen (Filter-, Puffervermögen) einher.  

Insgesamt werden lt. Bodenfunktionsbewertung Böden mit ‚mittleren‘ Bo-

denfunktionen bzw. mit mittlerem Funktionserfüllungsgrad in Anspruch 

genommen. 

Es findet ein Verlust von Böden mit guter Nutzungseignung für Acker (A 1) 

statt. 

Besonders seltene Böden und Sonderstandorte sowie kulturhistorisch be-

deutsame Böden werden nicht tangiert. 
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Es sind geringe Eingriffe in das Relief gegeben. 

Eine Eingriffsminimierung bzw. teilweise Kompensation für den Verlust von 

Bodenfunktionen erfolgt durch grünordnerische Festsetzungen wie die An-

lage von öffentlichen und privaten Grünflächen (Gärten), Flächen zum Er-

halt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Erhalt und Anpflan-

zung von Laubbaum-Hochstämmen, durch extensive Dachbegrünung mit 

Aufbau einer mind. 10 cm starken Bodenschicht und Herstellung von PKW-

Stellplatzflächen, Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Ausnahme von Flä-

chen für die Feuerwehr) in den Wohngebieten sowie die Oberflächen der 

mit „St“ ausgewiesenen, ebenerdigen Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Bauweise (z.B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotterflächen). 

Gem. Beitrag Bodenschutz (pwf, 21.02.2022) wurden die nach Berücksichti-

gung von Minderungsmaßnahmen verbleibenden Bodenwerteinheiten, die 

das Defizit bzw. den Kompensationsbedarf bezüglich des Verlustes von 

Bodenfunktionen darstellen, in Biotopwertpunkte gem. Hessischer Kom-

pensationsverordnung umgerechnet und entsprechend den Ausführungen 

in den Kap. 4.2.2, 4.2.3 und 4.2.4 kompensiert.  

Weitere detaillierte Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. 

Minderungsmaßnahmen (aus dem Beitrag Bodenschutz, Kap. 8.2) bzgl. des 

Bodenschutzes sind in Kapitel 4.1 aufgeführt. 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Boden einschließlich dessen Regelungsfunk-

tionen wird als hoch gewertet. 

3.4.3 Schutzgut Wasser 

Schutzgebiete 

 

Keine vorhanden 

 

Bestand und Bewertung 

Grundwasser 

 

Oberflächennahe Grundwasserschichten sind im Geltungsbereich nicht zu 

erwarten.  

a) Bedeutung des Wasserdargebotpotenzials 

Aufgrund der fehlenden Versiegelung einerseits und der spezifischen geo-

logischen Verhältnisse andererseits ist die Grundwasserergiebigkeit als ge-

ring-mittel einzustufen.  

b) Empfindlichkeit des Grundwassers 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit tiefer liegender Grundwasserschichten 

ist wegen der schluffig-lehmigen Deckschichten und deren Schutz- und Fil-

terschicht als gering einzustufen. 

c) Vorbelastung des Grundwassers 

Mögliche Vorbelastungen durch landwirtschaftliche Nutzung sind aufgrund 

der tiefer liegenden Grundwasserstöcke als nicht besonders bedeutsam an-

zusehen. 

Vorbelastungen / Einwir-

kungen auf den Wasser-

haushalt 

Altlasten 

Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Boden-

veränderungen oder sonstige Hinweise, die einen Altlastenverdacht be-

gründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, Am 

Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, unverzüglich zu informieren. 

Wertigkeit 

Schutzgut Grundwasser 

Gering 
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Oberflächengewässer Oberflächengewässer bzw. Fließ- und Stillgewässer sind nicht vorhanden. 

Wertigkeit 

Schutzgut Gewässer 

Nicht relevant 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Durch die Oberflächenversiegelung ist eine Reduzierung des Wasser-

rückhaltepotentials und der Grundwasserneubildung gegeben. Eingriffe in 

oberflächennahe Grundwasserschichten sind nicht zu erwarten. 

 

Entwässerung/Niederschlagswasser 

Am Nordwestrand ist ein Regenrückhaltebecken geplant. Innerhalb der 

festgesetzten Fläche ist anfallendes Niederschlagswasser zu sammeln, 

durch geeignete technische Maßnahmen zur Rückhaltung zu bringen und 

gedrosselt in die Vorflut bzw. in das öffentliche Kanalnetz einzuspeisen. 

 

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser der öf-

fentlichen Verkehrsflächen sowie von Seiten der privaten Grundstücksflä-

chen ist in Richtung des zu errichtenden Rückhaltebeckens abzuleiten. Dort 

ist das Wasser durch geeignete technische Maßnahmen zur Rückhaltung zu 

bringen und gedrosselt in die Vorflut bzw. in das öffentliche Kanalnetz ein-

zuleiten. 

Gem. § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser 

„ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über die Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, so-

weit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-

schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen“. Die Mög-

lichkeit der Nutzung zu Brauchwasserzwecken bzw. der Versickerung des 

nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ist zu prüfen und ei-

ner Einleitung in eine Mischwasserkanalisation aus wasserwirtschaftlicher 

und wasserrechtlicher Sicht vorzuziehen. In Versickerungsanlagen sowie in 

Gewässern darf nur Niederschlagswasser eingeleitet werden, welches ge-

mäß Bewertung nach DWA-Arbeitsblatt A 102-2 sowie A 138 nicht behand-

lungsbedürftig bzw. vorbehandelt wurden ist. Die entsprechenden Nach-

weise sind der Genehmigungsplanung beizulegen. Die Versickerung und 

Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser in ein Gewässer bedür-

fen einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Fachdienst Wasser- und 

Bodenschutz des Landkreises Kassel. Planung und Antragsunterlagen sind 

im Vorfeld mit dem Fachdienst abzustimmen. 

 

Stoffeinträge 

Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer 

und anderen Materialien, von denen Schadstoffe in das abfließende Nie-

derschlagswasser gelangen können, sind nur mit einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis zulässig. 

Heizöllageranlagen sind gem. § 40 Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) dem Fachdienst Wasser- und Bo-

denschutz beim Landkreis Kassel 6 Wochen im Voraus anzuzeigen. 

 

Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes werden mit den beschriebenen 

Vorgaben und Maßnahmen minimiert/vermieden.  
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Eine Eingriffsvermeidung und -minimierung erfolgt durch grünordnerische 

Maßnahmen (Anlage von öffentlichen und privaten Grünflächen, Gärten, 

Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Er-

halt und Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen, extensive Dachbe-

grünung mit Aufbau einer mind. 10 cm starken Bodenschicht) und Herstel-

lung von PKW-Stellplatzflächen, Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Aus-

nahme von Flächen für die Feuerwehr) in den Wohngebieten sowie die 

Oberflächen der mit „St“ ausgewiesenen, ebenerdigen Stellplätze in was-

serdurchlässiger Bauweise (z.B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotterflä-

chen). 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Wasser bzw. Grundwasserhaushalt wird als 

gering gewertet. Bzgl. des Fließgewässers erfolgt eine Aufwertung.  

3.4.4 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Bestand und Bewertung 

 

Vegetation / Biotoptypen 

Der Biotoptypenschlüssel 

einschließlich der entspre-

chenden Typ-Nr. orientiert 

sich an den Standard-

Nutzungstypen der hessi-

schen Kompensationsver-

ordnung.  

 

 

Im Geltungsbereich sind folgende Biotoptypen (vgl. Bestandsplan) vorhan-

den: 

 

04.210° Baumgruppe/Baumreihe einheimisch, standortgerecht 

In Teilabschnitten sind beidseits der Schulstraße Baumreihen mit jüngeren 

Acer platanoides (Spitzahorn) anzutreffen, die auf ca. 70 m Länge im Nord-

osten durchaus einen Alleecharakter aufweisen. Weiter südlich (östlich der 

Schulstraße befinden sich 10 Laubbaum-Hochstämme (einreihig). Nähere 

Erläuterungen bezüglich des gesetzlichen Biotopschutzes sind weiter unten 

unter Prognose der Auswirkungen zu finden.  

Im Nordosten bzw. am Nordrand befindet sich entlang eines Kleinfeld-

sportplatzes, am Ostrand des Kinderspielplatzes und auf einer Grünfläche 

südlich der Straße Hessenwinkel geschlossene Baumreihen mit älteren 

Hoch- und Halbstämmen (Sommer-Linde, Berg-, Spitz-, Feldahorn, Hainbu-

che, Stieleiche, Sandbirke).  

 

11.191 Acker, intensiv genutzt  

Der Geltungsbereich wird weitestgehend ackerbaulich genutzt. Die Ersatz-

gesellschaften der sogenannten Hack- und Halmfruchtäcker (Segetalflora) 

sind aufgrund des konventionellen Ackerbaus (Herbizideinsatz, insbeson-

dere N-Düngung u.a.) nicht oder nur fragmentarisch - meist an den Rän-

dern - ausgebildet. Auf den Braunerden bzw. Parabraunerden wären bei 

Halmfruchtanbau die Ackerfrauenmantel-Kamillengesellschaft und bei 

Hackfruchtanbau Erdrauchfluren verbreitet. 

 

09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume 

Beidseits des Wirtschaftsweges Arendshof, am Süd- und Westrand des 

Kinderspielplatzes, am Südrand des Kleinfeldsportplatzes und am Nor-

drand der Ackerfläche sind lineare bis zu 7 m breite grasdominierte arten-

arme Feldraine anzutreffen, Kennzeichnende Arten sind Arrhenatherum ela-

tior (Glatthafer), Dactylis glomerata (Knaulgras), Bromus sterilis (Taube 

Trespe), Agropyron repens (Gemeine Quecke), Urtica dioica (Große Brenn-

nessel), Rumex crispus u. Rumex obtusifolius (Krauser u. Breitblättriger Amp-

fer), Galium aparine (Klettenlabkraut), Lamium album (Weiße Taubnessel, 
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Papaver rhoeas (Klatschmohn) und Matricaria inodora (Falsche Kamille). 

 

09.160 Straßenränder, mit Entwässerungsmulde, Mittelstreifen, intensiv ge-

pflegt 

An den Rändern der Schulstraße sind ca. 0,5 m bis 2 m breite Grünstreifen, 

z.T. mit Bäumen überstanden, vorhanden (siehe auch 04.210° Baumgrup-

pe/Baumreihe).  

 

Außerhalb am Nordrand des Geltungsbereiches ist südlich des Rasensport-

platzes ein mehrere Meter breiter Streifen mit Staudenfluren einschließlich 

einer Baumreihe anzutreffen.  

 

Auf eine abgestufte Bewertung des Naturschutzpotenzials wird aufgrund 

der weitgehend flächenhaften monofunktionalen Nutzungen und Land-

schaftsausstattungen verzichtet. 

 

Hinweis: 

Faunistische Belange, so die Wertigkeit der Ackerflächen für Offenlandarten 

(z.B. Lebensraum für die Feldlerche) werden nachfolgend erörtert. 

Vorbelastungen keine 

Potentiell, natürliche  

Vegetation 

Im Geltungsbereich wäre auf den lösslehmhaltigen Böden der Flattergras-

Buchenwald (‚Milio-Fagetum’) verbreitet. Neben der Rotbuche (Fagus syl-

vatica) wären ferner Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betu-

lus) und Vogelkirsche (Prunus avium) bestandsbildende Baumarten. 

Schutzgegenstände lt. 

BNatSchG bzw. HAGB-

NatSchG und Baumschutz-

satzung der Stadt Kassel 

Schutzgebiete und Schutzobjekte (wie Natura 2000, NSG, LSG, ND) sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden.  

Eine Baumreihe mit 8 Spitzahorn am Westrand der Schulstraße stellt mit 6 

Spitzahorn auf der gegenüber liegenden Straßenseite kein gesetzlich ge-

schütztes Biotope gem. § 13 HAGBNatSchG (Allee) dar. Nähere Erläuterun-

gen bezüglich des gesetzlichen Biotopschutzes sind weiter unten unter 

Prognose der Auswirkungen zu finden. 

 

Außerhalb des Geltungsbereiches: 

(vgl. Kap. 2.2.2). 

Bestand und Bewertung 

Fauna / Artenschutz / Le-

bensräume 

Fauna / Artenschutz / Lebensräume 

Bezüglich der Tierwelt wurde auf der Grundlage eines Ortstermins am 

03.02.2021 mit Biotoperfassung und Potentialabschätzung zum Arten-

schutz zunächst eine faunistische Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 

17.08.20201) erstellt.  

 

Die Ergebnisse der Potentialanalyse werden im Folgenden dargestellt. 

„Die Begehung wurde am 28.05.2021 durchgeführt. Das Areal wird fast voll-

ständig landwirtschaftlich genutzt. Im Westen grenzt der Planungsraum an 

den Arendshof und die landwirtschaftliche Kulturlandschaft an. Im nördli-

chen Teil sowie im östlichen Bereich grenzt der Geltungsbereich an die 

Wohnbebauung. Im Süden grenzt der Planungsraum erneut an die Kultur-

landschaft an. Im gesamten Geltungsbereich sind, mit Ausnahme entlang der 

Sportanlage und der Schulstraße, keine Gehölze vorhanden. Bei den Gehöl-

zen handelt es sich um Baumreihen bestehend aus Spitz- und Feldahorn (A-
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cer campestre und Acer pseudoplatanus). Auf den offenen Flächen (Intensiv-

acker) sind Reviere der Feldlerche (Alauda arvensis) insbesondere im südli-

chen Teil des Geltungsbereichs anzunehmen. Durch die Einrahmung des 

nördlichen Teils des Geltungsbereichs durch Gebäude ist es aufgrund der 

Nähe zu der bestehenden Wohnbebauung zu erwarten, dass Feldlerchen die-

sen Bereich meiden. Die Baumreihen an den Grenzbereichen im Norden und 

Osten haben Quartierpotential für Freibrüter. Die Bäume an der nördlichen 

Grenze sind deutlich älter als die entlang der Schulstraße. Sie weisen mit 

Spechtlöchern, ausgefaulten Astabbrüchen und Stammspalten Quartiermög-

lichkeiten für Fledermäuse und Höhlenbrüter auf. Reptilienarten wie die 

Zauneidechse sind im Untersuchungsraum nicht zu erwarten. Es fehlt an ge-

eigneten Habitatstrukturen. Für die Haselmaus sind im Geltungsbereich kei-

ne geeignete Lebensraumstrukturen vorhanden. Ein Vorkommen der Art ist 

nicht anzunehmen.“ 

 

Es gibt derzeit keine Hinweise/Beeinträchtigungen auf/von Ar-

ten/Artengruppen, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu betrachten 

sind. 

Prognose der Auswirkungen 

 

 

Vegetation/Biotope 

Durch das Planungsvorhaben gehen weitestgehend konventionell bewirt-

schaftete Ackerflächen verloren (ca. 5,0 ha).  

Des Weiteren sind zu prognostizieren: 

• Verlust von 2 Spitzahorn-Hochstämmen am Rand der Schulstraße 

• Verlust von linearen Weg-/Feldrainen an Wirtschaftswegen und im 

Nordosten 

 

Bezüglich des Verlustes der 2 Spitzahorn-Hochstämme ist folgendes auszu-

führen: 

Eine Baumreihe mit 8 Spitzahorn am Westrand der Schulstraße stellt mit 6 

Spitzahorn auf der gegenüber liegenden Straßenseite kein gesetzlich ge-

schütztes Biotope gem. § 13 HAGBNatSchG (Allee) dar, da es sich gem. 

Leitfaden Gesetzlicher Biotopschutz in Hessen nicht um eine klassische Al-

lee handelt. Dies begründet sich damit, dass die Mindestlänge von 100 m 

doppelreihig angeordneter Bäume (Straße „Am Ährenfeld“ bis Straße 

„Arendshof“) unterschritten wird. Einzeilige Baumreihen fallen nicht hierun-

ter, womit die 10 Laubbaum-Hochstämme östlich der Schulstraße ebenfalls 

nicht dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegen.  

Durch die Entfernung von 2 Spitzahorn-Hochstämmen im Rahmen der Auf-

stellung des Bebauungsplanes wird der auf einem kurzen Abschnitt durch-

aus vorhandene Alleecharakter nicht verändert. Im Zuge der Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ wird durch die Festset-

zung von 22 zu pflanzenden Laubbaum-Hochstämmen (siehe auch unten 

unter Eingriffsminimierung und Teilkompensation) eine Allee entwickelt, 

die künftig dem gesetzlichen Biotopschutz gem. § 13 HAGBNatSchG unter-

liegen wird.  

Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG von 

den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. des § 13 Abs. 2 HAGB-

NatSchG ist damit nicht zu stellen. 
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Eine Eingriffsminimierung und Teilkompensation soll durch folgende Fest-

setzungen erfolgen: 

• Im Nordwesten Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (vor-

handener Spielplatz mit Baumbestand) 

• Am Westrand Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (lang-

gestreckter bandartiger Grünstreifen) 

• Festsetzung einer privaten Grünfläche (bandartiger Grünstreifen 

am Westrand entlang der Schulstraße) 

• Am Nordrand und am Südrand des Kleinfeld-Sportplatzes Fest-

setzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

• Im Süden (überwiegender Teil des Sondergebietes) Festsetzung 

von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen mit Entwicklung artenreicher Stau-

denfluren 

• Am Süd-/Südwestrand des Wohngebietes Anpflanzung von 

Laubholzhecken (Sonstige Bepflanzungen) 

• Am Ostrand beidseits der Schulstraße und an den Außenrän-

dern des Kleinfeld-Sportplatzes Erhalt von Baumreihen und am 

Westrand der Schulstraße ergänzende Anpflanzungen von 22 

Laubbaum-Hochstämmen 

• Anpflanzung von Straßenbäumen (mind. 3 Laubbaum-

Hochstämme) innerhalb festgesetzter öffentlicher Verkehrsflä-

chen  

• Anlage von Grün- bzw. Gartenflächen auf 40% der Grund-

stücksflächen (Pflanz-, Einsaat- und Sukzessionsflächen). Je an-

gefangener 300 m² Grundstücksfläche Anpflanzung eines 

Laub- oder Obstbaumes oder alternativ je Baum 5 Laub- oder 

Obststräucher. Begrünung und gärtnerische Gestaltung von 

Vorgärten. Die Anlage von flächigen Stein-, Schotter- oder 

Kiesbeeten sind nicht zulässig 

• Extensive Dachbegrünung bei einer Dachneigung < 10° 

 

Fauna / Artenschutz / Lebensräume 

Wie in der faunistischen Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 

17.08.2021) erläutert, ergeben sich zusammengefasst folgende Aussagen: 

 

Fazit 

Die Begehung zur Einschätzung des Habitatpotentials für planungsrelevan-

te Tierarten hat ergeben, dass im Planungsraum Konflikte mit dem Arten-

schutz entstehen können. Auf dem betroffenen Areal gibt es bezogen auf 

die Gehölze am Rande des Geltungsbereichs im Norden und Osten neben 

dem Habitatpotential für Freibrüter ebenfalls hohes Habitatpotential für 

Fledermäuse und Höhlenbrüter.  

Das Vorkommen der Zauneidechse ist ausschließen. Ein Vorkommen von 

Amphibienarten oder der Haselmaus ist nicht zu erwarten.  

Eine Nutzung der älteren Bäume von Fledermäusen ist anzunehmen. Eine 

Wochenstube kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Winterquartier ist 

nicht anzunehmen. Es wird empfohlen die Gehölze unangetastet zu lassen, 
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um erst keine Konflikte mit dem Artenschutz entstehen zu lassen und die 

gewachsenen Lebensraumstrukturen zu erhalten. Grundsätzlich wäre für 

eine Entnahme von Gehölzen die Schonzeit für die Avifauna vom 28/29.02 

bis 30.09 einzuhalten und für die Tiergruppe der Fledermäuse sogar auf 

den 31.10 auszuweiten (siehe Kap. 4.1). Unter Berücksichtigung eines Vor-

kommens von Fledermaustagesquartieren und Wochenstuben dürfen 

Bäume nur im Winterhalbjahr entfernt werden. Der Fällung sind Kontrollen 

der Höhlenbäume vorzuschalten und die Höhlen nach Kontrolle zu ver-

schließen. Im Rahmen der weiterführenden Planung sollte Ausgleich in 

Form von Fledermausquartieren mit räumlichem Bezug zu dem verloren-

gegangenen Quartierpotential (Höhlenbäume) berücksichtigt werden. Ein 

Vorkommen von Winterquartieren ist auszuschließen. Eine Untersuchung 

der Fledermäuse über die Saison könnte somit entfallen (siehe Kap. 4.2.3).  

Die Feldlerche (Alauda arvensis) ist als planungsrelevante Vogelart von Be-

deutung. Gem. faunistischer Habitiatpotentialanalyse sind drei Feldler-

chenpaare in dem landwirtschaftlich genutzten Teilbereich im Süden zu 

erwarten und es ist möglich mit der Anlage von Lerchenfenstern (ca. 20 

qm/ Fenster) in der intensiven Landwirtschaft, am besten in Wintergetreide, 

oder durch die Anlage von Buntbrachen Ausgleich zu schaffen (siehe Kap. 

4.2.3).  

Um dem Verlust an Quartierpotential für Höhlenbrüter Rechnung zu tra-

gen, sollten in der weiteren Planung künstliche Nistmöglichkeiten für Höh-

len- und Halbhöhlenbrüter vorgesehen werden, wenn eine Gehölzentnah-

me notwendig wird. Die Anzahl an Quartieren ist je nach Verlust an Quar-

tierpotential mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmen (siehe 4.2.3). 

Bei Berücksichtigung der aus den Ergebnissen des faunistischen Berichtes 

abgeleiteten Empfehlungen und/oder Vermeidungsmaßnahmen (Kap. 4.1) 

und CEF-Maßnahmen (Kap. 4.2.3) steht der Erstellung des Bebauungsplans 

Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ in der Gemeinde Fuldabrück aus artenschutz-

rechtlicher Sicht nichts entgegen. 

 

Leuchtmittel 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen für die Fauna können 

durch eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung vermieden 

werden. Dieser Belang wird in der gesetzlichen Novellierung des BNatSchG 

(Insektenschutzgesetz §§ 41a, 54 Abs. 4d) BNatSchG), die voraussichtlich im 

März rechtskräftig wird, nunmehr bundesrechtlich reguliert.  

 

Es gibt keine Hinweise/Beeinträchtigungen auf/von Arten/Artengruppen, 

die im Rahmen der Eingriffsregelung zu betrachten sind.  

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Vegetation/Biotope wird gering gewertet.  

Die Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Fauna / Artenschutz / Lebens-

räume werden als gering bewertet.  
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3.4.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand und Bewertung Bedeutung des Klimas 

Der Geltungsbereich befindet sich am Nordrand eines flächenhaften Kalt- 

luftentstehungsgebietes. Die auf den Ackerflächen entstehende Kaltluft 

fließt vom Geltungsbereich nach Norden zu Siedlungsflächen ab. Bauliche 

Anlagen stellen Barrieren, können jedoch durchströmt bzw. überströmt 

werden. 

Laut Klimafunktionskarte (ZRK 2019) liegt der Geltungsbereich überwie-

gend in einem Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet, welches durch Frei-

landklima (Orientierung nach VDI Klimaeigenschaft) geprägt ist. Es handelt 

sich um hoch aktive, vor allem kaltluftproduzierende Flächen im Außenbe-

reich; größtenteils mit geringer Rauhigkeit und entsprechender Hangnei-

gung. Luftleit-, Kaltluft- und Durchlüftungsbahnen befinden sich außerhalb 

westlich/nordwestlich und sind nicht betroffen. 

Laut der Klimaanalyse Kassel (2019) befindet sich das Plangebiet zwar in di-

rekter Nähe, aber nicht innerhalb einer Luftleitbahn. 

 

Empfindlichkeit des Klimas 

Unter den genannten Gesichtspunkten und der lokalen topografischen Si-

tuation ist die Empfindlichkeit des Klimas bzw. der Klimafunktionen als ge-

ring-mittel zu werten. 

 

Vorbelastung des Klimas 

Die im Osten angrenzende Schulstraße sowie Hausbrand in angrenzenden 

Wohngebieten stellen Emissionsquellen dar. 

 

Hinweis: Im Regionalplan Nordhessen (2009) ist der Geltungsbereich als 

‚Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen‘ dargestellt. 

Wertigkeit 

Schutzgut Klima / Luft 

Gering - mittel 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Durch die künftige Bebauung erfolgt auf den bisherigen Kaltluftentste-

hungsflächen eine Veränderung der mikro- und mesoklimatischen Situati-

on (Überwärmung, Windreduzierung). Der Verlust von Kaltluftentstehungs- 

und deren Abflussflächen schränkt die lokalklimatische Ausgleichsfunktion 

für die nördlichen Siedlungsbereiche ein.  

Eine Begrenzung der überbaubaren Flächen mit höheren Grün-

/Freiflächenanteilen mindert die Einschränkungen von Klimafunktionen. 

Zusätzliche Emissionen und lufthygienische Auswirkungen sind durch Hei-

zungen, Öfen und Kfz-Verkehr zu erwarten.  

 

Eine Eingriffsvermeidung und -minimierung erfolgt durch grünordnerische 

Festsetzungen wie die Anlage von öffentlichen und privaten Grünflächen, 

Gärten, Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-

chern, Erhalt und Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen, durch exten-

sive Dachbegrünung, durch Ausschluss von flächigen Stein-, Schotter- und 

Kiesbeeten in Vorgärten und durch Herstellung von PKW-Stellplatzflächen, 

Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Ausnahme von Flächen für die Feuer-

wehr) in den Wohngebieten sowie die Oberflächen der mit „St“ ausgewie-
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senen, ebenerdigen Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Öko-

pflaster, Rasengittersteine, Schotterflächen). 

 

Die Aspekte Klimaschutz und Klimawandel bzw. Maßnahmen zur Klimaan-

passung weisen aufgrund der Wohngebietsausweisung in der unversiegel-

ten Offenlandschaft eine Bedeutung auf (vgl. nähere Erläuterungen in 

Kap.3.4.13).  

 

Im Gesamtkontext der Vermeidungs-, Minimierungs- und grünordneri-

schen Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des regio-

nalplanerisch definierten Gebietes für besondere Klimafunktionen und der 

lufthygienischen Situation zu erwarten. 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Klima/Klimafunktionen wird als gering-

mittel gewertet.  

3.4.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

Bestand und Bewertung 
Der Geltungsbereich und dessen Umfeld sind weitestgehend durch einen 

ackerbaulich genutzten Offenlandschaftsbereich gekennzeichnet. An den 

Außenrändern im Norden und Osten sind an den Siedlungsrändern Baum-

reihen landschaftsbildwirksam, ebenso eine Baumreihe, Einzelbäume und 

Hecken mit Bäumen im Bereich des Aussiedlerhofes. 

Das angrenzende östliche Umfeld ist durch Siedlungsränder mit Wohnbe-

bauung gekennzeichnet und überformt. Dazu tritt am Ostrand als lineare 

Struktur die Schulstraße. 

Attraktive Blickbeziehungen sind, so vom Wirtschaftsweg Arendshof und 

vom Geh-/Radweg entlang der Schulstraße, insbesondere zu den bewalde-

ten Steilhängen nordwestlich der Fuldaaue, vorhanden. 

 

Erholungspotential: 

Der Geltungsbereich weist als Offenlandbereich mit dem Wirtschaftsweg 

Arendshof eine Ergänzungsfunktion für die ortsrandnahe Freiraum-

/Erholungsnutzung auf. 

Am Ostrand der Schulstraße verläuft ein ausgewiesener Radweg. 

Wertigkeit 

Landschaftsbild 

Erholungs- und Frei-

raumnutzung 

Mittel bzgl. Landschaftsbild und Erholung/Freiraumnutzung 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Es findet eine bauliche Entwicklung zwischen dem nördlichen und östlichen 

Siedlungsrand von Dittershausen statt, die den bisherigen Charakter der 

ackerbaulich geprägten Offenfläche verändert. Durch die benachbarten 

Siedlungsflächen mit Wohnbebauung und Sport-/Spielplatzflächen ist an-

satzweise eine Arrondierung gegeben.  

Der Eingriff auf das Landschaftsbild wird aufgrund der vorhandenen Land-

schaftsausstattung, einschließlich der benachbarten anthropogenen Über-

formungen (Siedlungsflächen, Straßen), als gering-mittel gewertet. 

Blickbeziehungen zur Offenlandschaft und zu bewaldeten Bereichen wer-

den vom Geh- und Radweg an der Schulstraße sowie vom Wirtschaftsweg 
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zum Arendshof eingeschränkt bzw. gehen verloren. 

Beeinträchtigungen externer Sicht-/ Blickbeziehungen aus größerer Distanz 

sind aufgrund der angrenzenden Siedlungsflächen einschließlich der Straße 

in geringem Maße zu erwarten. 

Bzgl. der siedlungsrandnahen extensiven Erholungs-/Freiraumnutzung fin-

det ein Verlust eines Offenlandschaftsbereiches statt. 

Eine Eingriffsvermeidung und -minimierung erfolgt durch grünordnerische 

Festsetzungen wie die Anlage von öffentlichen und privaten Grünflächen, 

Gärten, Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-

chern sowie Erhalt und Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen. 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Landschaftsbild einschließlich der Erholungs-

/Freiraumnutzung als gering-mittel gewertet.  

3.4.7 Schutzgut Mensch / Bevölkerung 

Bestand und Bewertung 
Die Flächen mit Böden mittlerer-hoher Standortgunst werden ackerbaulich 

genutzt.  

Auf die Erholungs-/Freiraumnutzung wird unter Kap. 3.4.6 eingegangen. 

Vorbelastun-

gen/Einwirkungen 

Verkehrslärm durch die Schulstraße (K 12). Im Norden angrenzende Sport-

nutzungen 

Wertigkeit 

Schutzgut Mensch 

Mittel für die Landwirtschaft 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Landwirtschaft 

Für die Landnutzung ist der Entzug einer landwirtschaftlich bzw. ackerbau-

lich genutzten Fläche (ca. 5,0 ha) zu nennen.  

Die Zuwegung der an das Plangebiet grenzenden Landwirtschaftsflächen 

bleibt gewährleistet. 

Eine direkte Anbindung über die Schulstraße und den Arendshof ist nicht 

mehr möglich; dies wird aber durch entsprechende Planstraßen kompen-

siert. Sollte die Befahrbarkeit der Planstraße durch den landwirtschaftli-

chen Verkehr nicht möglich sein, bestehen zudem weiterhin die nördlich 

und südlich des Plangebietes gelegenen Wirtschaftswege als Anbindung. 

 

Benachbarte Wohnnutzungen  

Beeinträchtigungen benachbarter Wohnnutzungen sind nicht zu erwarten. 

 

Lärm 

Durch das Planungsvorhaben ist eine Erhöhung von Verkehrsaufkommen 

(Schulstraße) zu erwarten. 

Bezüglich des zu erwartenden Baulärmes ist darauf hinzuweisen, dass die-

ser zeitlich auf die Neubaumaßnahmen beschränkt ist und damit aufgrund 

der geringen Zeitdauer zumutbare und geringe Auswirkungen zu erwarten 

sind.  

Auf den Aspekt Lufthygiene ist unter Kap. 3.4.5 Klima/Luft und auf die Er-

holungs-/Freiraumnutzung ist unter Kap. 3.4.6 eingegangen. 
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Brand- und Katastrophenschutz  

Bei der Bemessung und Befestigung der Verkehrsflächen sind in allen Be-

reichen mind. die Vorgaben der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

auf Grundstücken" anzuwenden. 

Die Bemessung der Löschwasserversorgung ist nach DVGW - Arbeitsblatt 

W 405 auszulegen. 

Auswirkungen der Planung bzgl. der Anfälligkeit für schwere Unfälle sind 

nicht zu erwarten (siehe Kap. 3.4.11).  

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Mensch/Bevölkerung wird bzgl. der Land-

wirtschaft als hoch gewertet. 

3.4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand und Bewertung 
Im Geltungsbereich des geplanten Wohngebietes sind keine archäologi-

schen Fundstätten bzw. Bodendenkmale bekannt. Kulturdenkmäler und 

kulturhistorisch bedeutsame Objekte sind nicht vorhanden. 

Wertigkeit 

Kultur- und Sachgüter 

Gering 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Keine relevanten Auswirkungen. 

Erheblichkeit Der Eingriff auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter wird als nicht rele-

vant gewertet. 

3.4.9 Wechselwirkungen  

Bestand und Bewertung 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beein-

flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechsel-

wirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verla-

gerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge zu betrachten. 

Wechselwirkungen bestehen insbesondere zwischen den Schutzgütern 

Landschaftsbild – Mensch/Erholung, Boden – Wasser und Biotope – Tiere, 

Pflanzen.  

Eine besondere Bedeutung wird der Beeinflussung des Schutzgutes Boden 

zugemessen, da Wechselwirkungen mit fast allen anderen Schutzgütern 

bestehen. Die bauliche Nutzung des Schutzgutes Boden bedeutet hier ins-

besondere den Verlust seiner Funktion als Lebensgrundlage für Menschen 

sowie Tiere und Pflanzen, Verlust der Filter- und Pufferfunktion sowie eine 

Beeinflussung des Wasserhaushalts. Damit verbunden sind Folgen für das 

Klima und das Landschafts-/ Ortsbild gegeben, die wiederum negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen zur Folge haben können.  

Wertigkeit 

Wechselwirkungen  
siehe Bedeutung bei den einzelnen Schutzgütern, keine darüber hinausge-

hende Bedeutung. 

Prognose der Auswirkun-

gen 

Es bestehen keine erheblichen, über die vorgenannten schutzgutbezoge-

nen Beeinträchtigungen hinausgehenden Umweltwirkungen und damit 

keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen durch die Wirkungszu-

sammenhänge der einzelnen Schutzgüter. 
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Ergänzend siehe Beschreibung bei den Schutzgütern. 

Erheblichkeit 
nicht relevant 

3.4.10 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung  

Der anfallende Abfall wird getrennt gesammelt und im Auftrag der Gemeinde Fuldabrück ordnungsgemäß 

beseitigt bzw. wiederverwertet.  

Über die üblichen, zu erwartenden Abfälle hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung 

entstehenden Sonderabfallformen absehbar.  

Die entstehenden Schmutzwassermengen werden über Abwasserkanäle bzw. nach Schaffung der not-

wendigen technischen Infrastruktur ordnungsgemäß abgeführt.  

3.4.11 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. 

durch Unfälle und Katastrophen (Störfallrisiken) 

Im Zuge raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehe-

nen Flächen gemäß § 50 Satz 1 BImSchG so zu verorten, dass betriebs- oder unfallbedingte schädliche 

Umwelteinwirkungen auf wichtige Gebiete für die Funktionen Wohnen, öffentliche Nutzung (Gebie-

te/Gebäude), Verkehr, Freizeitnutzung und Naturschutz soweit wie möglich vermieden werden. Unbe-

schadet dieser Vermeidungsvorgabe sind gemäß Anlage 1 zum BauGB Auswirkungen zu beschreiben, die 

durch die Anfälligkeit der geplanten Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind.  

 

Auswirkungen der Planung bzgl. der Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen werden wie im 

Folgenden beschrieben eingeschätzt und vermieden. 

 

Brand- und Katastrophenschutz 

Bei der Bemessung und Befestigung der Verkehrsflächen sind in allen Bereichen mind. die Vorgaben der 

„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken" anzuwenden. 

Die Bemessung der Löschwasserversorgung ist nach DVGW - Arbeitsblatt W 405 auszulegen. 

 

Stoffeinträge 

Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer und anderen Materialien, von de-

nen Schadstoffe in das abfließende Niederschlagswasser gelangen können, sind nur mit einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis zulässig. 

Heizöllageranlagen sind gem. § 40 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen (AwSV) dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz beim Landkreis Kassel 6 Wochen im Voraus anzu-

zeigen. 

 

Bombenabwurfgebiet 

Das Plangebiet befindet sich am Rande eines Bombenabwurfgebietes. Es gibt jedoch keinen begründeten 

Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sons-

tige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systemati-

sche Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der 

Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittel-

räumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

Altlasten 

Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder sonstige 
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Hinweise, die einen Altlastenverdacht begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 

31.1, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, unverzüglich zu informieren. 

3.4.12 Prüfung kumulativer Wirkungen 

Im benachbarten Umfeld des Vorhabens sind keine aktuellen und potentiellen Planungsvorhaben be-

kannt, sodass eine Kumulierung auszuschließen ist.  

Das Vogelschutzgebiet 4722-401 Fuldaaue um Kassel befindet sich ca. 270 m nordwestlich außerhalb des 

Geltungsbereiches. 

Aufgrund der Distanz zum Geltungsbereich wird nicht von negativen Auswirkungen des Planungsvorha-

bens auf die Schutz– und Erhaltungsziele ausgegangen.  

3.4.13 Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima und der Anfälligkeit des 

Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Aspekte Klimaschutz und Klimawandel bzw. Maßnahmen zur Klimaanpassung weisen aufgrund der 

Wohngebietsausweisung in der unversiegelten Offenlandschaft eine Bedeutung auf. Neben bautechni-

schen Maßnahmen zur Energieeinsparung ist auch die künftige Flächennutzung von Bedeutung. Durch 

hohe Grünflächenanteile und Baum-/Gehölzanpflanzungen sind klimaausgleichende Funktionen gegeben 

(Durchlüftung, CO²-, Schadstoff-, Staubbindung, Schattenspender, Feuchtespeicher). 

Zudem werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, die eine Vollversiegelung oder Befestigung 

der Vorgärten in den Allgemeinen Wohngebieten sowie die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten 

in Vorgärten ausschließen.  

Im Gesamtkontext der Vermeidungs-, Minimierungs- und grünordnerischen Maßnahmen sind keine er-

heblichen Beeinträchtigungen des regionalplanerisch definierten Gebietes für besondere Klimafunktionen 

zu erwarten. 

 

Die folgenden Maßnahmen mit emissionsverringernder und Klimaanpassungs-Wirkung sind im Bebau-

ungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ festgesetzt: 

• Dachbegrünung 

• Ausschließen von Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten in den Allge-

meinen Wohngebieten sowie die Anlage von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten in 

Vorgärten 

• Herstellung von PKW-Stellplatzflächen, Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Ausnahme von Flä-

chen für die Feuerwehr) in den Wohngebieten sowie die Oberflächen der mit „St“ ausgewiese-

nen, ebenerdigen Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Ökopflaster, Rasengitterstei-

ne, Schotterflächen) 

• Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes "Erneuerbare Energie". Dieses Son-

dergebiet dient der Errichtung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 

oder Kälte aus erneuerbaren Energien, z.B. oberflächennaher Geothermie oder 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Weitere empfehlenswerte Maßnahmen mit emissionsverringernder und Klimaanpassungs-Wirkung sind 

z.B.: 

• Nutzung von Solarenergie auf Dachflächen  

• Begrünung von Fassaden 

3.4.14 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Für das zukünftige Wohngebiet innerhalb des Geltungsbereiches werden nur allgemein häufig verwende-

te Techniken und Stoffe angewandt und eingesetzt.  
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Auswirkungen bezüglich eingesetzter Techniken / Stoffe sind bezüglich dieses Planungsvorhabens nicht 

zu erwarten.  

3.5 Zusammenfassung der Eingriffswirkungen 

Folgende Beeinträchtigungen sind nicht zu vermeiden bzw. nur bedingt zu minimieren: 

• Verlust von Fläche (ca. 6 ha) bzw. von Böden (ca. 5 ha) mit überwiegend mittleren 

Bodenfunktionen (Funktionserfüllungsgrad), d.h. Verlust von Regelungsfunktionen 

und Böden mit hohem Produktionspotential 

• Durch Überbauung/Versiegelung Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses 

• Verlust von 2 Spitzahorn-Hochstämmen und Verlust linearer Feld-/Wegsäume an 

einem Wirtschaftsweg 

• Reduzierung von Kalt-/Frischluftentstehungs- und deren Abflussflächen 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

• Verlust einer Offenfläche für die ortsrandnahe extensive Freiraum- und Erholungs-

nutzung 

• Verlust von gut zu bewirtschaftender Fläche mit hoher Produktionsgunst für die 

Landwirtschaft (ca. 5 ha) 

• Verlust von Lebensraum für die Avifauna (Offenlandarten) 

 

Folgende Gesichtspunkte (insbesondere der Eingriffsvermeidung- und minimierung) werden bei der Ein-

griffsbewertung berücksichtigt:  

 

• Geschützte Teile von Natur und Landschaft gem. BNatSchG sind nicht betroffen 

• Baumreihen am Nordrand und beidseits der Schulstraße bleiben weitestgehend erhalten 

• durch die nördlich und insbesondere östlich angrenzenden Siedlungsflächen sowie aufgrund des 

ehemaligen Aussiedlerhofes mit baulichen Anlagen werden Landschaftsbildbeeinträchtigungen 

abgeschwächt 

• erhebliche Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsfunktionen (Kalt-

/Frischluftproduktion/-abfluss, Luftleitbahn) sind nicht zu erwarten 

 

Die Wirkungs- und Risikoanalyse zeigt auf, dass die Eingriffswirkungen auf spezifische Schutzgüter wie 

folgt einzustufen sind: 

 

• auf das Schutzgut Fläche als hoch  

• auf das Schutzgut Boden einschließlich dessen Regelungsfunktionen als hoch 

• auf das Schutzgut Wasser / Grundwasserhaushalt als gering 

• auf das Schutzgut Vegetation/Biotope als gering, auf Fauna / Artenschutz / Lebensräume als ge-

ring,  

• auf das Schutzgut Klima/Klimafunktionen als gering-mittel 

• auf das Schutzgut Landschaftsbild und auf Erholungs-/Freiraumnutzung als gering-mittel 

• auf das Schutzgut Mensch/Bevölkerung (Landwirtschaft) als hoch und auf benachbarte Wohnnut-

zungen (Teilschutzgut Wohnen) als gering  

• auf Kultur- und Sachgüter als nicht relevant 

 

Zusammenfassend und in einer Gesamtbetrachtung werden die umweltrelevanten Eingriffswirkungen 

durch das geplante Wohngebiet als mittlerer Eingriff gewertet. Dies begründet sich in der vorhandenen 

städtebaulichen Situation und in den vorhandenen Natur- und Landschaftsausstattungen. 
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4. Eingriff und Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Teilkompensation und 

Kompensation des Eingriffs 

Eingriffe in Natur und Landschaft, im Sinne des § 14 BNatSchG, sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-

zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompensation sind notwendig, da durch das Pla-

nungsvorhaben Eingriffe gem. § 15 BNatSchG beabsichtigt sind.  

4.1 Geplante Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Hinsichtlich baubedingter Umweltauswirkungen wird zum aktuellen Stand auf nachfolgende Maßnahmen 

hingewiesen. Eine zügige Durchführung der Arbeiten zwecks Minimierung des Störungszeitraumes für die 

Schutzgüter Tier und Mensch, eine Minimierung der durch Maschinenfahrzeuge entstehenden Geruchs- 

und Lärmemissionen durch Nutzung von Fahrzeugen aktueller Abgasnormen und möglichst sparsamen 

Einsatz sowie Schutz und Sicherungsmaßnahmen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Lage-

rung von Kraftstoffen und Ölen sowie das Betanken von Baufahrzeugen und Maschinen nur auf versiegel-

ten Flächen oder sonstigen gegen Leckagen im Erdreich gesicherten Flächen und nicht im Nahbereich von 

Oberflächengewässern). Zur Vermeidung von Umweltauswirkungen werden überdies vorausgesetzt: 

 

Artenschutz 

• Bei einer Entnahme von Gehölzen ist die Schonzeit für die Avifauna vom 28/29.02 bis 30.09 einzu-

halten und für die Tiergruppe der Fledermäuse sogar auf den 31.10 auszuweiten. Unter Berück-

sichtigung eines Vorkommens von Fledermaustagesquartieren und Wochenstuben dürfen Bäume 

nur im Winterhalbjahr entfernt werden. Der Fällung sind Kontrollen der Höhlenbäume vorzuschal-

ten und die Höhlen nach Kontrolle zu verschließen (siehe Kap. 4.2.3).  

 

Weitere Maßnahmen 

• Schutz zu erhaltender Gehölze einschließlich Wurzelbereich vor schädigenden Einflüssen, insbe-

sondere bei Durchführung von Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 (Schutz von 

Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen)  

• Im Hinblick auf baubedingte Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planung wird eine Umwelt-

baubegleitung empfohlen 

• Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass Baustellen, Baulagerplätze und Baumaschinen kei-

ne genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG sind. Beim Betrieb derar-

tiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemäß § 22 Abs. 1 Nummer 1 und 2 BImSchG darauf 

achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Beeinträchtigungen, welche im Rahmen der gesetzli-

chen Normen und Richtlinien unvermeidbar sind, sind hinzunehmen; gleichsam ist der zu erwar-

tende Baulärm zeitlich auf die Neubaumaßnahmen beschränkt. 

 

Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzes und Minderungsmaßnahmen (aus dem 

Beitrag Bodenschutz, siehe Kap. 8.2) 

Bei allen Arbeiten ist auf eine bodenschonende Ausführung zu achten, dies ist insbesondere:  

• Schutz des Mutterbodens (gem. § 202 BauGB): 
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Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. Mutterbo-

den, der bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 

Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

• Bauzeitenplanung 

• Einrichtung temporär in Anspruch genommener Baubedarfsflächen im Bereich künftig versiegelter 

Flächen, flächensparende Baustelleneinrichtung 

• Ausweisung von Tabuflächen in Randbereichen der Baumreihen, kein Maschineneinsatz und keine 

Befahrung 

• bei temporärer Nutzung von Böden (Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen) 

sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Bodengefüge vor schädlichen Verdichtungen zu 

schützen 

• Durchführung der Arbeiten bei geringer Bodenfeuchte und mit geeigneten Maschinen 

• abgehobener Oberboden ist bei Veränderungen der Erdoberfläche in nutzbarem Zustand zu er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen 

• Behandlung des Bodens nach DIN 18915, so Abschieben und getrennte Lagerung des humosen 

Oberbodens, Wiederherstellung des typischen Bodenprofils, Lockerung offen gefahrener verdich-

teter Flächen, Rekultivierung aller Bauflächen (siehe auch Kap. 4.2.2) 

• Bodenschutz unter Einhaltung der DIN 19731 

• Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung, die die Berücksichtigung der Belange des 

Bodenschutzes im Rahmen der Bauausführung bei bodeneingreifenden Maßnahmen mit Auswahl 

der entsprechenden Maßnahmen sicherstellt. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz finden 

nach Bedarf im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung statt. 

 

Unter Vermeidungs- und Minimierungsaspekten ist hervorzuheben, dass die geplanten zu überbauenden 

bzw. zu versiegelnden Böden eine ‚mittlere‘ Bodenfunktion aufweisen. Einer wesentlichen Zielsetzung des 

Bodenschutzes in der Bauleitplanung - d.h. die Vermeidung der Inanspruchnahme von Böden mit ‚hohen‘ 

und ‚sehr hohen‘ Bodenfunktionen (hoher Erfüllungsgrad der natürlichen Bodenfunktionen) – wird somit 

entsprochen. 

 

Anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen soll unter anderem begegnet werden durch nachfolgend 

benannte Maßnahmen (zur jeweiligen Ausgestaltung der Maßnahmen siehe auch textliche Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. 43 „Südliche Schulstraße“): 

 

• Im Nordwesten Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (vorhandener Spielplatz mit Baum-

bestand) 

• Am Westrand Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (langgestreckter bandartiger Grün-

streifen) 

• Festsetzung einer privaten Grünfläche (bandartiger Grünstreifen am Westrand entlang der 

Schulstraße) 

• Am Nordrand und am Südrand des Kleinfeld-Sportplatzes Festsetzung von Flächen zum Erhalt 

von Bäumen und Sträuchern 

• Im Süden (überwiegender Teil des Sondergebietes) Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit Entwicklung artenreicher 

Staudenfluren 

• Am Süd-/Südwestrand des Wohngebietes Anpflanzung von Laubholzhecken (Sonstige Be-

pflanzungen) 
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• Am Ostrand beidseits der Schulstraße und an den Außenrändern des Kleinfeld-Sportplatzes 

Erhalt von Baumreihen und am Westrand der Schulstraße ergänzende Anpflanzungen von 22 

Laubbaum-Hochstämmen 

• Anpflanzung von Straßenbäumen (mind. 3 Laubbaum-Hochstämme) innerhalb festgesetzter 

öffentlicher Verkehrsflächen  

• Anlage von Grün- bzw. Gartenflächen auf 40% der Grundstücksflächen (Pflanz-, Einsaat- und 

Sukzessionsflächen). Je angefangener 300 m² Grundstücksfläche Anpflanzung eines Laub- 

oder Obstbaumes oder alternativ je Baum 5 Laub- oder Obststräucher. Begrünung und gärt-

nerische Gestaltung von Vorgärten. Die Anlage von flächigen Stein-, Schotter- oder Kiesbee-

ten sind nicht zulässig 

• Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen für die Fauna können durch eine insekten- 

und fledermausfreundliche Beleuchtung vermieden werden. 

 

Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzes - Minderungsmaßnahmen (aus dem Bei-

trag Bodenschutz, siehe Kap. 8.2) 

• Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrs-

flächen sowie von Seiten der privaten Grundstücksflächen ist in Richtung des zu errichtenden 

Rückhaltebeckens abzuleiten. Dort ist das Wasser durch geeignete technische Maßnahmen 

zur Rückhaltung zu bringen und gedrosselt in die Vorflut bzw. in das öffentliche Kanalnetz 

einzuleiten 

• Herstellung von PKW-Stellplatzflächen, Terrassen sowie Gehwege etc. (mit Ausnahme von Flä-

chen für die Feuerwehr) in den Wohngebieten sowie die Oberflächen der mit „St“ ausgewie-

senen, ebenerdigen Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Ökopflaster, Rasengitter-

steine, Schotterflächen). 

• Extensive Dachbegrünung bei einer Dachneigung < 10° 

4.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs / Zusammenfassende Bilanzierung 

4.2.1 Naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf 

Um den Kompensationsbedarf zu ermitteln, wird als Anhaltspunkt auf die Biotopwertermittlung nach der 

Hessischen Kompensationsverordnung zurückgegriffen. Die Berechnung erfolgt für die dauerhaft 

veränderten Flächen im Bereich der geplanten Siedlungserweiterung einschließlich der Erschließungen. 

Nach der Biotopwertermittlung mit entsprechenden Biotopwertpunkten (WP) ergibt sich für die Baumaß-

nahme folgende Bilanz: 

 

Bestand (62.871 m²): 

    Gesamt:   = 958.646 WP 

 

Planung (62.871 m²): 

    Gesamt:   = 689.565 WP 

 

Nach dieser Bilanzierung wird in der Ausgleichsberechnung (vgl. Anlage) ein Minus von  

 

269.081 WP 

 

ermittelt.  

 

Dieser Bewertung liegen folgende Standardnutzungstypen mit entsprechenden Wertpunkten zugrunde: 
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Bestand: 

• 09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume (29 WP). Dies betrifft 2.291 m². 

• 09.160 Straßenränder, intensiv gepflegt (13 WP). Dies betrifft 1.584 m². 

• 10.510 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Asphalt) (3 WP). Dies betrifft 3.197 m². 

• 10.510 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Kunstrasen-Sportplatz) (4 WP). Dies betrifft 

1.113 m². 

• 10.520 Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster (3 WP). Dies betrifft 453 m². 

• 10.530 Schotter-, Kies- u. Sandwegen (6 BWP). Die betrifft 30 m². 

• 10.630 Wege mit hydraulisch gebundener Tragdeckschicht (5WP). Dies betrifft 881 m². 

• 11.191 Acker, intensiv genutzt (16 WP). Dies betrifft 51.693 m². 

• 11.221 Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich (14 WP). Dies betrifft 1.629 m². 

• 04.210° Baumgruppe/Baumreihe einheimisch, standortgerecht, Obstbäume (34 WP). Dies betrifft 

51 m² (2 x Spitzahorn).  

 

Planung: 

• 02.400 Neuanpflanzung von Hecken/Gebüschen, standortgerecht (Sonstige Bepflanzungen nörd-

lich entlang des Sondergebietes) (27 WP). Dies betrifft 506 m². 

• 09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume (29 WP. Dies betrifft 168 m². 

• 09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume (Fläche zum Erhalt nördlich WA 2) (29 WP. Dies 

betrifft 896 m². 

• 09.153 Anlage von Feld-, Weg- und Wiesensäumen (Fläche zum Anpflanzen Sondergebiet) (25 

WP). Dies betrifft 5.475 m².  

• 10.510 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (3 WP). Dies betrifft 14.045 m². 

• 10.510 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Kunstrasen-Sportplatz) (4 WP). Dies betrifft 

1.113 m². 

• 10.520 Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster (3 WP). Dies betrifft 448 m². 

• 10.530 Schotter-, Kies- u. Sandwegen (6 BWP). Die betrifft 7.251 m². 

• 10.710 Dachfläche nicht begrünt (3 WP). Die betrifft 10.110 m². 

• 10.720 Dachfläche extensiv begrünt…. (19 WP). Dies betrifft 4.333 m² (30 % der überbaubaren 

Flächen). 

• 11.221 arten- und strukturarme Hausgärten (14 WP) gemittelt mit 11.223 Neuanlage 

strukturreicher Gärten (20 WP). Dies ergibt 17 WP. Dies betrifft 13.284 m². 

• 11.221 Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich (14 WP). Dies betrifft 5.242 m². 

• 04.110° Einzelbaum, einheimisch, 143 Stück mit einem Stammumfang unter 16 cm (34 WP, 

Trauffläche 1 m²). Dies betrifft 143 m². 

4.2.2 Teilkompensation 

Durch die folgenden Maßnahmen ist eine Teilkompensation des Eingriffs im Geltungsbereich möglich, so 

durch: 

• Anpflanzung von Laubbaumhochstämmen innerhalb und am Ostrand des geplanten Wohn- und 

Sondergebietes, die alterungsfähige Gehölze darstellen und zu einer nachhaltigen 

grünordnerischen Strukturierung beitragen können 

• Anlage von Grünflächen/Gärten mit Gehölzanpflanzungen usw., die flächenhafte grünordnerische 

Strukturen darstellen 

• Innerhalb von Flächen mit Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen (Teil des Sondergebietes) Entwicklung artenreicher Staudenfluren durch ent-

sprechende Ansaat („Blumenwiese“/artenreiche Glatthaferwiese, zertifiziertes Regiosaatgut ge-

bietseigener Herkunft). Auf der Fläche hat eine entsprechende Saatbettvorbereitung zu erfolgen. 
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Es gelten folgende Vorgaben/Pflegehinweise: Im ersten Jahr sind bei unerwünschtem Samenpo-

tenzial im Boden zusätzliche Pflegeschnitte (ggf. 2-malige Mahd im Jahr) mit Abfuhr des Mahd-

gutes notwendig. In den Folgejahren soll eine periodische 2-3-jährige Mahd mit Abfuhr des 

Mahdgutes erfolgen, um unerwünschten Gehölzaufwuchs zu vermeiden.  

 

Teilkompensationsmaßnahmen (schutzgutübergreifend, unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschut-

zes): 

• Teile der o.g. grünordnerischen Maßnahmen, so die Anlage von Grünflächen (Gärten, Flächen mit 

Gehölzen und Staudenfluren) auf bisher ackerbaulich genutzten Flächen, stellen durch Nutzungs-

verzicht (keine organische und mineralische Düngung, kein Herbizideinsatz, keine Bodenverdich-

tung) eine teilweise Kompensation für den Verlust von Bodenfunktionen dar. 

• Extensive Dachbegrünung bei Dächern < 10° 

Im Rahmen des Beitrags Bodenschutz werden einige dieser Teilkompensationsmaßnahmen und Minde-

rungsmaßnahmen (siehe oben Kap. 4.1) und die CEF-Maßnahme (siehe Kap. 4.2.4), die bezüglich der 

Kompensation des Schutzgutes Boden geeignet sind, vorgestellt, neu bewertet und angerechnet.  

Das danach verbleibende Restdefizit bezüglich des Verlustes von Bodenwerteinheiten (BWE) wird in Bio-

topwertpunkte (WP) umgerechnet und durch die Inanspruchnahme eines Ökokontos kompensiert (siehe 

Kap. 4.2.3 und 4.2.4). 

4.2.3 Kompensationsbedarf für den Verlust von Bodenfunktionen 

Gem. des Beitrags Bodenschutz zum Bebauungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ (pwf, 21.02.2022) wur-

den die errechneten Defizite bezüglich der Verluste von Bodenfunktionen bzw. Bodenwerteinheiten in Bi-

otopwertpunkte gem. Hessischer Kompensationsverordnung umgerechnet (siehe Kap. 9.2 und Tabelle 6 

Beitrag Bodenschutz). Das errechnete Biotopwertdefizit von 19,2838 Bodenwerteinheiten wurde in Bio-

topwertpunkte gem. Hessischer Kompensationsverordnung umgerechnet. Es ergibt sich daraus ein Bio-

topwertdefizit von 115.703 WP.  

4.2.4 Defizit in Biotopwertpunkten / CEF-Maßnahme und Inanspruchnahme von Öko-

punkten zur naturschutzrechtlichen / bodenschutzrechtlichen und artenschutz-

rechtlichen Kompensation 

Aus landschaftsplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht lässt sich der Eingriff in Natur und Landschaft 

im Geltungsbereich nur z.T. ausgleichen. Die im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maß-

nahmen wurden in der Biotopwertermittlung (siehe Kap. 4.2) berücksichtigt. In Anlehnung an die Hessi-

sche Kompensationsordnung verbleibt ein naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf von 269.081 WP 

(siehe Kap. 4.2.1).  

Bezüglich des Verlustes von Bodenfunktionen verbleibt ein Kompensationsbedarf von 115.703 WP (siehe 

Kap. 4.2.3 und Beitrag Bodenschutz).  

Das gesamte Defizit von 384.784 WP wird entsprechend der folgenden Ausführungen kompensiert.  

 

Artenschutzrechtlicher Ausgleich (CEF-Maßnahme) und naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme 

Die im Folgenden beschriebene CEF-Maßnahme ist eine artenschutzrechtliche Maßnahme, die zugleich als 

Kompensation im Rahmen der Eingriffsregelung und als Teilkompensationsmaßnahme im Rahmen des 

Bodenschutzes (siehe u.a. Kap. 9.2 Tabelle 6 Beitrag Bodenschutz) dient.  

 

Aufgrund der Beeinträchtigung eines Brutreviers der Feldlerche ist ein Ausgleich (CEF-Maßnahme) durch 

Anlage einer ca. 4.000 m² großen, blütenreichen Brachestruktur (z.B. Blühstreifen) zu erbringen. Diese 

Maßnahme wird auf einer intensiv genutzten Ackerfläche realisiert.  
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• Es sollen Blühstreifen im Umfeld des Planungsvorhabens angelegt werden. Dabei sind folgende 

Vorgaben einzuhalten: 

• Die Blühstreifen sind linear herzustellen (z.B. Ackerrand) und dauerhaft zu unterhalten. 

• Saat: wenn witterungsbedingt möglich im März ansonsten bis spätestens Ende April mit einer 

einheimischen, standortheimischen Wildkräutermischung (als Initialsaatmischung eignet sich z.B. 

die Ansaatmischung „24 HE - Blühmischung Hessen (HALM), mehrjährig“ der Rieger & Hofmann 

GmbH (http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/bluehmischung-der-laender-

agrarumweltmassnahmen/24-he-bluehmischung-hessen-halm-mehrjaehrig.html). 

Sollte der Aussaattermin in die Brutzeit der Feldlerche fallen, so sind die Maßnahmenflächen bis 

zum Saattermin durch Grubbern für die Feldlerche unattraktiv zu halten. 

Saatstärke 1 – 1,5 g/m2 (10-15 kg/ha). Ein Zusetzen von Sojaschrot o.ä. als Füllstoff ist möglich, 

um die Aussaat zu erleichtern. Nach Einsaat leichtes Anwalzen des Saatgutes, um Verluste durch 

Wind zu vermeiden. 

• Düngung oder Biozideinsatz sind nicht gestattet. 

• Die Maßnahmenflächen müssen in der Brutzeit der Art also von Mitte März bis Mitte August von 

der Nutzung ausgespart werden. Danach ist eine Nutzung zur Reduzierung der Vegetationshöhe 

und zur Herstellung von Störstellen bei Abtransport des Mahdgutes nötig. Zu Beginn der neuen 

Brutsaison sollte die Vegetationshöhe zumindest in größeren Teilbereichen 25 cm nicht überstei-

gen, auch Rohboden sollte vorhanden sein und falls nicht durch Nutzung entstanden auch durch 

gezieltes kleinräumiges Bearbeiten geschaffen werden. Das so entstehende Mosaik an unter-

schiedlich strukturierten Brachflächen kommt dem Optimalhabitat der Feldlerche recht nahe. 

• Nach jeweils maximal 6 Jahren, frühestens jedoch nach 3 Jahren hat ein Umbruch und anschlie-

ßende erneute Anlage der Blühstreifen zu erfolgen (ideale Kulturdauer sind 3 Jahre); sollte sich im 

Rahmen eines Monitorings herausstellen, dass sich im Gegensatz zu arten- und blütenreichen Be-

ständen artenarme Dominanzbestände herausbilden, sind die vorgegebenen Ansaatintervalle im 

Hinblick auf das Entwicklungsziel zu modifizieren. 

• die Maßnahme muss je nach Baubeginn im zeitlichen Vorlauf zu diesem geschaffen sein (bis Mit-

te März des jeweiligen Jahres). 

• falls der Baubeginn in die Brutzeit der Feldlerche fallen sollte, werden Vergrämungsmaßnahmen 

für den gesamten Brutzeitraum von Mitte März bis Mitte August jedoch mindestens bis zum 

Baubeginn nötig (Ausbringen von Flatterband oder z.B. regelmäßiges Grubbern). 

• Die Umsetzung ist durch einen durch eine fachkundige Begleitung (z.B. erfahrener Vogelkundler) 

zu betreuen. 

 

Die Umsetzung und Ausgestaltung der Maßnahme „Blühstreifen“ werden in einem städtebaulichen Ver-

trag geregelt.  

 

In Anlehnung an die Hess. Kompensationsverordnung ergibt sich (auf einer Flächengröße von ca. 4.000 

m²) ein Plus von 80.000 WP (Bestand Acker, intensiv mit 16 WP/m², Planung Anlage von Feldrainen mit 36 

WP/m²). 

 

Das Defizit von 384.784 WP (siehe Kap. 4.2.4) wird mit der CEF-Maßnahme um 80.000 WP auf ein Restde-

fizit von 304.784 WP reduziert.  

 

Ökopunkte 

Für das Restdefizit von 304.784 WP gem. Hessischer Kompensationsverordnung wird das Ökokonto Az.: 

Öko 2019-0006rk, Ausgleichsmaßnahme "Umwandlung eines standortfremden Nadelbaumforstes in einen 

Edellaubbaumwald" in Anspruch genommen, welches gem. Bescheid vom 22. Juli 2019 505.800 WP be-

reitstellt. Von diesen 505.800 WP werden für den Bebauungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ 304.784 

http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/bluehmischung-der-laender-agrarumweltmassnahmen/24-he-bluehmischung-hessen-halm-mehrjaehrig.html
http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/bluehmischung-der-laender-agrarumweltmassnahmen/24-he-bluehmischung-hessen-halm-mehrjaehrig.html
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WP in Anspruch genommen. Die rechtliche Fixierung der Maßnahme erfolgt in einem städtebaulichen 

Vertrag. 

 

Die Maßnahme „Umwandlung eines standortfremden Nadelbaumforstes in einen Edellaubbaumwald“ fin-

det in der Gemarkung Dennhausen, Flur 6, Flurstück 2/5 (teilw.) statt.  

 

Die Kompensation für den Bebauungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ ist damit vollständig erbracht. 

4.2.5 Artenschutzrechtlicher Ausgleich – CEF-Maßnahmen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Hiermit sind Maßnahmen gemeint, die geeignet sind, die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten mittels zeitlichen Vorlaufs für ihre Realisierung sicherzustellen und damit den Eintritt von 

Verbotstatbeständen zu vermeiden. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:  

 

• Fledermäuse: Im Rahmen der weiterführenden Planung sollte Ausgleich in Form von Fledermaus-

quartieren mit räumlichem Bezug zu dem verlorengegangenen Quartierpotential (Höhlenbäume) 

berücksichtigt werden. Der Umfang bzw. die Notwendigkeit des Ausgleichs in Form von Fleder-

mausquartieren ist nach Kontrolle zu fällender Bäume von einem erfahrenen Biologen einzuschät-

zen und mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmen (siehe Kap. 4.1). 

• Avifauna: Um dem Verlust an Quartierpotential für Höhlenbrüter Rechnung zu tragen, sollten in 

der weiteren Planung künstliche Nistmöglichkeiten für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter vorgese-

hen werden, wenn eine Gehölzentnahme notwendig wird. Die Anzahl an Quartieren ist je nach 

Verlust an Quartierpotential von einem erfahrenen Biologen einzuschätzen mit der zuständigen 

Fachbehörde abzustimmen. 

• Feldlerche: Anlage von Blühstreifen (detaillierte Aussagen siehe Kap. 4.2.4) 

Weitere Aussagen zu den o.g. Maßnahmen sind der faunistischen Habitatpotentialanalyse (naturkultur 

GbR, 17.08.2021) und Kap. 3.4.4 zu entnehmen. 

4.3 Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 

Im Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) ist der Geltungsbereich als ‚Fläche für 

die Landwirtschaft‘ dargestellt. Räumliche Alternativen werden im Rahmen der vom ZRK durchzuführen-

den Flächennutzungsplanänderung geprüft. 

Unter dem Gesichtspunkt inhaltlicher und standortbezogener Alternativen bietet sich aus städtebaulicher 

Sicht eine Wohnbebauung mit höheren Grün-/Freiflächenanteilen an, da die östliche und hinter den 

Sport- und Spielplatzflächen nördliche Umgebungsbebauung ebenso durch zusammenhängende Wohn-

gebiete geprägt sind.  

Mit der Ausweisung des geplanten Allgemeinen Wohngebietes erfolgt eine Erweiterung des südwestli-

chen Ortsrandes von Dittershausen. 

Vorhandene grünordnerische Strukturen (z.B. Baumreihen, Grünflächen) werden erhalten oder weiterent-

wickelt.  

Einschränkend ist zu sagen, dass es sich um einen Landschaftsbereich mit mittlerem bis hohen Produkti-

onspotential und guten Bewirtschaftungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft handelt.  
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5. Zusätzliche Angaben 

5.1 Hinweise zur Methodik und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage von Kartierungen der Realnutzung und Biotop-

/Vegetationstypen im Juni 2021 erstellt. 

Bezüglich der Tierwelt wurde auf der Grundlage eines Ortstermins am 03.02.2021 mit Biotoperfassung 

und Potentialabschätzung zum Artenschutz eine faunistische Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 

17.08.20201) erstellt. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht eingeflossen. 

Bezüglich der Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen wurde auf Grundlage der Arbeitshilfe „Boden-

schutz in der Bauleitplanung“ (Miller et. al. 2019) ein Beitrag Bodenschutz (pwf, 21.02.2022) erarbeitet, auf 

dessen Inhalte im Umweltbericht stellenweise verwiesen wird. 

Es bestanden keine nennenswerten Schwierigkeiten bei der Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes. 

Zudem wurden die in Kap. 9 beschriebenen Literatur- und Internetquellen bei der Bearbeitung des Um-

weltberichtes zugrunde gelegt.  

6. Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  

Die Verpflichtung zur Überwachung der Umweltauswirkungen gem. § 4c BauGB basiert auf dem gesetzlich 

vorgeschriebenen EU-Recht, Artikel 10 der Plan-UP-Richtlinie. Dabei sind die erheblichen 

Umweltauswirkungen der Planung durch die Gemeinden zu überwachen, um z.B. erhebliche 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Planung festzustellen und daraus folgend geeignete 

Abhilfemaßnahmen abzuleiten und durchzuführen. Unvorhergesehen sind dabei Auswirkungen, wenn sie 

nach Art und / oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. Es gibt keine bindenden 

gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfangs des Monitorings. In der praktischen 

Umsetzung beinhaltet das Monitoring durch die Städte/Gemeinden vor allem die Umsetzung des 

Bebauungsplanes hinsichtlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung (z.B. grünordnerische 

Maßnahmen wie Anpflanzungen) und zum Ausgleich. Wenn die Stadt/Gemeinde keine Anhaltspunkte für 

unvorhergesehene, d.h. über die bei der Planaufstellung hinausgehende bereits prognostizierte, 

nachteilige Umweltauswirkungen hat, besteht i.d.R. keine Veranlassung zur Durchführung weitergehender 

Überwachungsmaßnahmen.  

Gem. § 4 c BauGB nutzen die Gemeinden bei der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen die 

Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB und die im Folgenden angegebenen Überwachungs-

maßnahmen, die gem. Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) Nummer 3 Buchstabe b BauGB im 

Umweltbericht zu beschreiben sind.  

 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung / Vorschläge für Überwachungsmaßnahmen 

Bezüglich der von der Planung ausgehenden Umweltauswirkungen und der geplanten 

Kompensationsmaßnahmen sind die im Folgenden beschrieben Monitoringmaßnahmen zu nennen. 

 

Während der Bauphase überwacht die Bauleitung insbesondere folgende Vorgaben: 

• Vermeidung baubedingter Verstöße gegen die Grundsätze des Bodenschutzes, 

• Vermeidung von baubedingten Belastungen des mit geringem Schutzpotenzial überdeckten 

Grundwassers, 

• Kontrolle der korrekten Einhaltung der aus Artenschutzgründen vorgegeben Zeitfenster zum Fäl-

len und Roden von Gehölzen und für die Baufeldräumung, 
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• Einhaltung der Vorgaben zum Baumschutz. 

• Im Hinblick auf baubedingte Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planung wird eine Umwelt-

baubegleitung empfohlen 

• Bodenkundliche Baubegleitung 

 

Nach Realisierung des Bebauungsplanes (jedoch spätestens nach 3 Jahren) wird folgendes beurteilt:  

• Haben sich die grünordnerisch festgesetzten Flächen einschließlich der Anpflanzung von Gehöl-

zen bzgl. ihrer Funktionen (Freiraumnutzung, Klimaökologie, Bodenschutz, Einbindung in den 

Landschaftsraum) entsprechend der formulierten Zielsetzungen entwickelt? 

• Konnten sich innerhalb von Flächen mit Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen (Teil des Sondergebietes) artenreiche Staudenfluren entwickeln? 

• Konnte die CEF-Maßnahme für die Feldlerche ihre Funktion erfüllen? Es sollte ein Monitoring 

durch jährliche Bestandserhebung von Vorkommen der Feldlerche über einen Zeitraum von 5 

Jahren erfolgen. Hierfür sollte zunächst eine Bestandserhebung im ersten Jahr vor Durchführung 

der Maßnahme erfolgen und dann sind über weitere 4 Jahre Bestandserhebungen durchzuführen.  

7. Artenschutz  

Wie in der faunistischen Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 17.08.2021) und in Kap. 3.4.4 erläutert, 

gilt für den Artenschutz zusammengefasst folgendes: 

Bei Berücksichtigung der aus den Ergebnissen des faunistischen Berichtes abgeleiteten Empfehlungen 

und/oder Vermeidungsmaßnahmen (Kap. 4.1) und CEF-Maßnahmen (Kap. 4.2.3) steht der Erstellung des 

Bebauungsplans Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ in der Gemeinde Fuldabrück aus artenschutzrechtlicher 

Sicht nichts entgegen. 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der Umweltprüfung werden alle umweltrelevanten Belange zusammengefasst und in einem so ge-

nannten Umweltbericht den Behörden zur Stellungnahme vorgelegt. Wesentliche Arbeitsschwerpunkte 

sind: 

 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nicht-

durchführung der Planung 

c) Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-

wirkungen 

d) Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des 

Bauleitplans zu berücksichtigen sind 

 

Planungsvorhaben 

Die Gemeinde Fuldabrück plant im Rahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung eine Neubebauung 

im Westen des Siedlungsrandes von Dittershausen. In einem Gebiet westlich der Schulstraße (K 18) soll 

auf ackerbaulich genutzten Flächen ein Wohngebiet errichtet werden. Das Planungsgebiet hat eine Größe 

von ca. 6,3 ha und ist verkehrlich über die Schulstraße am Ostrand angebunden. 
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Eingriffsbewertung 

Folgende Beeinträchtigungen sind nicht zu vermeiden bzw. nur bedingt zu minimieren: 

• Verlust von Fläche (ca. 6 ha) bzw. von Böden (ca. 5 ha) mit überwiegend mittleren 

Bodenfunktionen (Funktionserfüllungsgrad), d.h. Verlust von Regelungsfunktionen 

und Böden mit hohem Produktionspotential 

• Durch Überbauung/Versiegelung Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses 

• Verlust von 2 Spitzahorn-Hochstämmen und Verlust linearer Feld-/Wegsäume an 

einem Wirtschaftsweg 

• Reduzierung von Kalt-/Frischluftentstehungs- und deren Abflussflächen 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

• Verlust einer Offenfläche für die ortsrandnahe extensive Freiraum- und Erholungs-

nutzung 

• Verlust von gut zu bewirtschaftender Fläche mit hoher Produktionsgunst für die 

Landwirtschaft (ca. 5 ha) 

• Verlust von Lebensraum für die Avifauna (Offenlandarten) 

 

Folgende Gesichtspunkte (insbesondere der Eingriffsvermeidung- und minimierung) werden bei der Ein-

griffsbewertung berücksichtigt:  

 

• Geschützte Teile von Natur und Landschaft gem. BNatSchG sind nicht betroffen 

• Baumreihen am Nordrand und beidseits der Schulstraße bleiben weitestgehend erhalten 

• durch die nördlich und insbesondere östlich angrenzenden Siedlungsflächen sowie aufgrund des 

ehemaligen Aussiedlerhofes mit baulichen Anlagen werden Landschaftsbildbeeinträchtigungen 

abgeschwächt 

• erhebliche Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsfunktionen (Kalt-

/Frischluftproduktion/-abfluss, Luftleitbahn) sind nicht zu erwarten 

 

Die Wirkungs- und Risikoanalyse zeigt auf, dass die Eingriffswirkungen auf spezifische Schutzgüter wie 

folgt einzustufen sind: 

 

• auf das Schutzgut Fläche als hoch  

• auf das Schutzgut Boden einschließlich dessen Regelungsfunktionen als hoch 

• auf das Schutzgut Wasser / Grundwasserhaushalt als gering 

• auf das Schutzgut Vegetation/Biotope als gering, auf Fauna / Artenschutz / Lebensräume als ge-

ring,  

• auf das Schutzgut Klima/Klimafunktionen als gering-mittel 

• auf das Schutzgut Landschaftsbild und auf Erholungs-/Freiraumnutzung als gering-mittel 

• auf das Schutzgut Mensch/Bevölkerung (Landwirtschaft) als hoch und auf benachbarte Wohnnut-

zungen (Teilschutzgut Wohnen) als gering  

• auf Kultur- und Sachgüter als nicht relevant 

 

Zusammenfassend und in einer Gesamtbetrachtung werden die umweltrelevanten Eingriffswirkungen 

durch das geplante Wohngebiet als mittlerer Eingriff gewertet. Dies begründet sich in der vorhandenen 

städtebaulichen Situation und in den vorhandenen Natur- und Landschaftsausstattungen. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs 

Zur Vermeidung baubedingter Umweltauswirkungen sind u.a. vorgesehen: 

• artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen mit bauzeitlichen Regelungen 
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• Schutz zu erhaltender Gehölze einschließlich Wurzelbereich vor schädigenden Einflüssen, insbe-

sondere bei Durchführung von Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 (Schutz von 

Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen)  

• Einhaltung bodenschutzrechtlicher Vorgaben  

• Umweltbaubegleitung und bodenkundliche Baubegleitung 

 

Zur Vermeidung anlagen- und betriebsbedingter Auswirkungen sind u.a. vorgesehen: 

• Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen 

• Dachbegrünung  

• In Teilbereichen Herstellung von befestigten Flächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau. 

• Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen für die Fauna können durch eine insekten- und 

fledermausfreundliche Beleuchtung vermieden werden. 

 

Durch die folgenden Maßnahmen ist eine Teilkompensation des Eingriffs im Geltungsbereich möglich, so 

z.B. durch: 

• Anpflanzung von Laubbaumhochstämmen  

• Anlage von Grünflächen/Gärten mit Gehölzanpflanzungen  

• Innerhalb von Flächen mit Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen (Teil des Sondergebietes) Entwicklung artenreicher Staudenfluren  

 

 

Teilkompensationsmaßnahmen für den Verlust von Bodenfunktionen im Naturhaushalt (unter besonderer 

Berücksichtigung des Bodenschutzes) 

• Teile der o.g. grünordnerischen Maßnahmen, so die Anlage einer Grünfläche mit Entwicklung ei-

nes 10 m breiten Uferstreifens auf bisher ackerbaulich genutzten Flächen, stellen durch Nutzungs-

verzicht (keine organische und mineralische Düngung, kein Herbizideinsatz, keine Bodenverdich-

tung) eine teilweise Kompensation für den Verlust von Bodenfunktionen dar. 

• Extensive Dachbegrünung bei Dächern < 10° 

 

Nähere Ausführungen zur Kompensation des Verlustes von Bodenfunktionen sind dem Beitrag Boden-

schutz (pwf, 21.02.2022) zu entnehmen.  

 

Kompensationsmaßnahmen 

Als Kompensation für den Bebauungsplan Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ wird das Ökokonto Az.: Öko 

2019-0006rk, Ausgleichsmaßnahme "Umwandlung eines standortfremden Nadelbaumforstes in einen 

Edellaubbaumwald" in Anspruch genommen. Auch die artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme (siehe un-

ten) wurde als naturschutzrechtliche Kompensation entsprechend berücksichtigt. 

 

Artenschutzrechtliche/faunistische Maßnahmen – CEF-Maßnahmen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

• Fledermäuse: Im Rahmen der weiterführenden Planung sollte Ausgleich in Form von Fledermaus-

quartieren berücksichtigt werden.  

• Avifauna: In der weiteren Planung sollten künstliche Nistmöglichkeiten für Höhlen- und Halbhöh-

lenbrüter vorgesehen werden. 

• Feldlerche: Anlage von Blühstreifen 
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Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung / Vorschläge für Überwachungsmaßnahmen 

Während der Bauphase überwacht die Bauleitung u.a. Vorgaben zum Bodenschutz, Baumschutz und 

Artenschutz.  

Nach Realisierung des Bebauungsplanes wird folgendes beurteilt:  

• Haben sich die grünordnerisch festgesetzten Flächen einschließlich der Anpflanzung von Gehöl-

zen bzgl. ihrer Funktionen (Freiraumnutzung, Klimaökologie, Bodenschutz, Einbindung in den 

Landschaftsraum) entsprechend der formulierten Zielsetzungen entwickelt? 

• Konnten sich innerhalb von Flächen mit Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen (Teil des Sondergebietes) artenreiche Staudenfluren entwickeln? 

• Konnte die CEF-Maßnahme für die Feldlerche ihre Funktion erfüllen? 

 

Artenschutz  

Wie in der faunistischen Habitatpotentialanalyse (naturkultur GbR, 17.08.2021) und in Kap. 3.4.4 erläutert, 

gilt für den Artenschutz zusammengefasst folgendes: 

Bei Berücksichtigung der aus den Ergebnissen des faunistischen Berichtes abgeleiteten Empfehlungen 

und/oder Vermeidungsmaßnahmen (Kap. 4.1) und CEF-Maßnahmen (Kap. 4.2.3) steht der Erstellung des 

Bebauungsplans Nr. 43 „Südliche Schulstraße“ in der Gemeinde Fuldabrück aus artenschutzrechtlicher 

Sicht nichts entgegen. 
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